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2251 
Bekanntmachung 

zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk 
im vereinten Deutschland 

vom 31. August 1991 
Vom 20. November 1991 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 14. November 1991 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Lan­
desverfassung dem Staatsvertrag über den Rundfunk im 
vereinten Deutschland vom 31. August 1991 zugestimmt. 

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekanntgemacht. 

Das Inkrafttreten des Staatsvertrages nach seinem Ar­
tikel 7 wird gesondert bekanntgemacht. 

Düsseldorf, den 20. November 1991 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Johannes Rau 

Staatsvertrag 
über den Rundfunk im vereinten Deutschland 

Das Land Baden-Württemberg, 

de' Freistaat Bayern, 
das Land BerHn, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 

de' Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein, 

§ 5 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und 
Gemeinschaftsproduktionen 

§ 6 Werbe inhalte 
§ 7 Sponsoring 
§ 8 Informationspflicht, zuständige Behörden 
§ 9 Meinungsumfragen 

11. Abschnitt 
Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 10 Funktionsgerechte Finanzausstattung, 
Grundsatz des Finanzausgleichs 

§ 11 Finanzierung 
§ 12 Ermittlung des Finanzbedarfs 
§ 13 Einfügung der Werbung 
§ 14 Richtlinien 
§ 15 Dauer der Werbung 
§ 16 Änderung der Werbung 
§ 17 Ausschluß von Fernseheinkauf 
§ 18 Satellitenfernsehprogramme für ARD und ZDF 

IH. Abschnitt 
Vorschriften für den privaten Rundfunk 

§ 19 Zulassung 
§ 20 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 
§ 21 Sicherung der Meinungsvielfalt 
§ 22 Anwendungsbereich der Vorschriften über die 

Meinungsvielfalt 
§ 23 Programmgrundsätze 
§ 24 Sendezeit für Dritte 
§ 25 Finanzierung 
§ 26 Einfügung der Werbung 
§ 27 Dauer der Werbung 
§ 28 Datenschutz 
§ 29 Finanzierung besonderer Aufgaben 
§ 30 Aufsicht, Zusammenarbeit 
§ 31 Gemeinsame Richtlinien 
§ 32 Ordnungswidrigkeiten 

IV, Abschnitt 
und das Land Thüringen Übertragungskapazitäten 

schließen nachstehenden 

Staatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

Artikel 1 Rundfunkstaatsvertrag 

Artikel 2 ARD-Staatsvertrag 

Artikel3 ZDF-Staatsvertrag 

Artikel4 Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

Artikel 5 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 

Artikel 6 Bildschirmtext-Staatsvertrag 

Artikel 7 Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttre­
ten 

Artikel 8 Außerkrafttreten 

Artikel! 

Rundfunkstaatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

Priiambel 

I. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 
§ 4 Kurzberichterstattung 

§ 33 Grundsatz 
§ 34 Zuordnung von Satellitenkanälen 
§ 35 Weiterverbreitung 

, V. Abschnitt 
Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§ 36 Satellitenkanäle des TVSat, Satellitenhörfunk 
§ 37 Kündigung 
§ 38 Regelung für Bayern 

Präambel 

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen 
für den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk 
in einem dualen Rundfunksystem der Länder des verein­
ten Deutschlands. Er trägt der europäischen Entwicklung 
des Rundfunks Rechnung. 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk 
sind der freien individuellen und öffentlichen Meinungs­
bildung sowie der Meinungsvielfalt verpflichtet. Beide 
Rundfunksysteme müssen in der Lage sein, den Anforde­
rungen des nationalen und des internationalen Wettbe­
werbs zu entsprechen. 

Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme in 
Europa durch die neuen Techniken sollen Informations­
vielfalt und kulturelles Angebot im deutschsprachigen 
Raum verstärkt werden. Durch diesen Staatsvertrag, vor 
allem aber durch weitere Regelungen und Förderungsvor­
haben in der Bundesrepublik Deutschland, soll die Her­
stellung neuer europäischer Fernsehproduktionen nach­
haltig unterstützt werden. 
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Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand 
und Entwicklung zu gewährleisten. Dazu gehört seine 
Teilhabe an allen neuen technischen Möglichkeiten in der 
Herstellung und zur Verbreitung sowie die Möglichkeit 
der Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk. Seine fi­
nanziellen Grundlagen einschließlich des dazugehörigen 
Finanzausgleichs sind zu erhalten und zu sichern. 

Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und Fort­
entwicklung eines privaten Rundfunksystems, vor allem 
in technischer und programmlicher Hinsicht, ermöglicht 
Dazu sollen ihnen ausreichende Sendekapazitäten zur 
Verfügung gestellt und angemessene Einnahmequellen 
erschlossen werden. Sie sollen dabei ihre über Satelliten 
ausgestrahlten Fernsehprogramme unter Berücksichti­
gung lokaler und regionaler Beiträge nach Maßgabe des 
jeweiligen Landesrechts zusätzlich über verfügbare ter­
restrische Fernsehfrequenzen verbreiten können, die bun­
desweit, auch im Hinblick auf neue Fernsehveranstalter, 
möglichst gleichgewichtig aufgeteilt werden sollen. 

Die Vereinigung Deutschlands und die fortschreitende 
Entwicklung des dualen Rundfunksystems machen es er­
forderlich, die bisherige Frequenzaufteilung und -nutzung 
umfassend zu überprüfen. Alle Länder erklären ihre Ab­
sicht, festgestellte Doppel- o<;l.er Mehrfachversorgungen 
abzubauen, um zusätzliche Ubertragungsmöglichkeiten 
für private Veranstalter, auch für den Westschienenveran­
stalter, zu gewinnen. 

Den Landesmedienanstalten obliegt es, unter dem Ge­
sichtspunkt der Gleichbehandlung privater Veranstalter 
und der besseren Durchsetzbarkeit von Entscheidungen 
verstärkt zusammenzuarbeiten. 

I. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und 
Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in einem du­
alen Rundfunksystem. 

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen Re­
gelungen für die Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunk enthält oder solche Regelungen zuläßt, sind die 
für die jeweilige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen pri­
vaten Veranstalter geltenden landesrechtlichen Vorschrif­
ten anzuwenden. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte 
Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller 
Art in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektri­
scher Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs 
oder mittels eines Leiters. Der Begriff schließt Darbietun­
gen ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen 
besonderes Entgelt empfangbar sind, sowie Fernsehtext. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
1. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen 

Inhalten, in welchem Information, Bildung, Beratung 
und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamt­
programms bilden, 

2. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im we­
sentlichen gleichartigen Inhalten, 

3. Fensterprogramm ein zeitlich begrenztes Rundfunk­
programm, das für ein regionales Verbreitungsgebiet 
im Rahmen eines weiter reichenden Rundfunkpro­
gramms verbreitet wird. 

§3 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 
1. zum Rassenhaß aufstacheln oder grausame oder sonst 

unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver­
harmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt, oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(§ 131 StGB), 

2. den Krieg verherrlichen, 
3. pornographisch sind (§ 184 StGB), 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 

sittlich schwer zu gefährden. 

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geisti­
ge oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet werden, es sei 
denn, der Veranstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder 
auf andere Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Alterstufen die Sendungen üblicherweise 
nicht wahrnehmen; der Veranstalter darf dies bei Sendun­
gen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Filme, die 
nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffent­
lichkeit für Jugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben 
sind, dürfen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Fil­
me, die für Jugendliche unter 18 Jahren nicht freigegeben 
sind, nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet wer­
den. 

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit 
Schriften inhaltsgleich sind, die in der Liste nach § 1 des 
Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften aufgenommen sind, sind nur in der Zeit zwi­
schen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr und nur dann zulässig, wenn 
die mögliche sittliche Gefährdung von Kindern oder Ju­
gendlichen unter Berücksichtigung aller Umstände nicht 
als schwer angesehen werden kann. 

(4) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht­
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch­
land (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkan­
stalten und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) sowie 
die nach Landesrecht für private Veranstalter zuständige 
Stelle (Landesmedienanstalt) können jeweils in Richtli­
nien oder für den Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgren­
zen nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gestatten und von 
der Bewertung nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 abwei­
chen; dies gilt im Falle von Absatz 2 Satz 2 vor allem für 
Filme, deren Bewertung länger als 15 Jahre zurückliegt. 
Sie können in Richtlinien oder für den Einzelfall auch für 
Filme, auf die das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit keine Anwendung findet oder die nach die­
sem Gesetz für Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben 
sind, zeitliche Beschränkungen vorsehen, um den Beson­
derheiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor 
allem bei Fernsehserien, gerecht zu werden. 

(5) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten, das ZDF und die Landesmedienan­
stalten setzen sich beim Erlaß ihrer Richtlinien nach Ab­
satz 4 gegenseitig ins Benehmen. 

§4 
Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung 
über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zu­
gänglich und von allgemeinem Informationsinteresse 
sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveran­
stalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt 
die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertra­
gung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Vorausset­
zungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbeson­
dere solche des Urheberrechts und des Persönlichkeits­
schutzes bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemein­
schaften sowie deren Einrichtungen mit entsprechender 
Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine 
dem Anlaß entsprechende nachrichtenmäßige Kurzbe­
richterstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemißt 
sich nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den 
nachrichtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstal­
tung oder des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig 
und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen ver­
gleichbarer Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der 
Regel eineinhalb Minuten. Werden Kurzberichte über 
Veranstaltungen vergleichbarer Art zusammengefaßt, 
muß auch in dieser Zusammenfassung der nachrichten­
mäßige Charakter gewahrt bleiben. 



410 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 50 vom 3. Dezember 1991 

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muß so ausge­
übt werden, daß vermeidbare Störungen der Veranstal­
tung oder ,des Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter 
kann die Übertragung oder die Aufzeichnung einschrän­
ken oder ausschließen, wenn anzunehmen ist, daß sonst 
die Durchführung der Veranstaltung infrage gestellt oder 
das sittliche Empfinden der Veranstaltungsteilnehmer 
gröblich verletzt würden. Das Recht auf Kurzberichter­
stattung ist ausgeschlossen, wenn Grunde der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese das öf­
fentliche Interesse an der Information überwiegen. Unbe­
rührt bleibt im übrigen das Recht des Veranstalters, die 
Übertragung oder die Aufzeichnung der Veranstaltung 
insgesamt auszuschließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat­
tung kann der Veranstalter das allgemein vorgesehene 
Eintrittsgeld verlangen; im übrigen ist ihm Ersatz seiner 
notwendigen Aufwendungen zu leisten, die durch die Aus­
übung des Rechts entstehen. 

(7) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters bis späte­
stens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung beim Ver­
anstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf Tage vor dem 
Beginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernsehver­
anstaltern mitzuteilen, ob genügend räumliche und tech­
nische Möglichkeiten für eine übertragung oder Aufzeich­
nung bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen und bei 
Ereignissen haben die Anmeldungen zum frühestmögli­
chen Zeitpunkt zu erfolgen. 

(8) Reichen die räumlichen und technischen Gegeben­
heiten für eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht 
aus, haben zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die 
vertragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder 
dem Träger des Ereignisses geschlossen haben. Darüber 
hinaus steht dem Veranstalter oder dem Träger des Ereig­
nisses ein Auswahlrecht zu. Dabei sind zunächst solche 
Fernsehveranstalter zu berücksichtigen, die eine umfas­
sende Versorgung des Landes sicherstellen, in dem die 
Veranstaltung oder das Ereignis stattfindet. 

(9) Fernsehveranstalter, die die unentgeltliche Kurzbe­
richterstattung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal 
und die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernseh­
veranstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwen­
dungen zur Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen 
werden konnten. 

(10) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereig­
nisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernseh­
veranstalter über eine Berichterstattung, hat er dafür Sor­
ge zu tragen, daß mindestens ein anderer Fernsehveran­
stalter eine Kurzberichterstattung wahrnehmen kann. 

(11) Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten 
Teile sind spätestens drei Monate nach Beendigung der 
Veranstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die 
Vernichtung ist dem betreffenden Veranstalter oder Trä­
ger des Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird 
durch die Ausübung berechtigter Interessen Dritter un­
terbrochen. 

§5 
Europäische Produktionen, 

Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen 

(1) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen 
und europäischen Raum und zur Förderung von europäi­
sehen Film- und Fernsehproduktionen sollen die Fernseh­
veranstalter den Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, 
Fernsehspiele, Serien, Dokumentarsendungen und ver­
gleichbare Produktionen vorgesehenen Sendezeit europä­
ischen Werken entsprechend dem europäischen Recht 
vorbehalten. 

(2) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen 
Anteil an Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Ge­
meinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und 
europäischen Raum enthalten. Das gleiche gilt für Fern­
sehspartenprogramme, soweit dies nach ihren inhaltli­
chen Schwerpunkten möglich ist. 

§6 
Werbeinhalte, Kennzeichnung 

(1) Werbung darf nicht irreführen, den Interessen der 
Verbraucher nicht schaden und nicht Verhaltensweisen 

fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit der Verbrau­
cher sowie den Schutz der Umwelt gefährden. Werbung, 
die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei 
der Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden, darf nicht 
ihren Interessen schaden oder ihre Unerfahrenheit aus­
nutzen. 

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige 
Programm inhaltlich oder redaktionell nicht beeinflussen. 

(3) Werbung muß als solche klar erkennbar sein. Sie 
muß im Fernsehen durch optische und im Hörfunk durch 
akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen 
getrennt sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelli­
gen Techniken eingesetzt werden. 

(4) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der Wer­
becharakter erkennbar im Vordergrund steht und die 
Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung 
darstellt. Sie müssen zu Beginn als Dauerwerbesendung 
angekündigt und während ihres gesamten Verlaufs als 
solche gekennzeichnet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für Werbeformen im Sinne von § 27 Abs. 3 entsprechend. 

(5) Schleichwerbung ist unzulässig. Schleichwerbung ist 
die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstlei­
stungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstel­
lers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistun­
gen in Programmen, wenn sie zu Werbezwecken vorgese­
hen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentli­
chen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung irrefüh­
ren kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbe­
sondere dann als zu Werbezwecken vorgesehen, wenn sie 
gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung erfolgt. 

(6) In der Fernsehwerbung dürfen keine Personen auf­
treten, die regelmäßig Nachrichtensendungen oder Sen­
dungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

(7) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religi­
öser Art ist unzulässig. § 24 bleibt unberührt. 

§7 
Sponsoring 

(1) Sponsoring ist der Beitrag einer natürlichen oder ju­
ristischen Person oder einer Personenvereinigung, die an 
Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion audiovisuel­
ler Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder indirekten 
Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke, 
das Erscheinungsbild der Person, ihre Tätigkeit oder ihre 
Leistungen zu fördern. 

(2) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert 
werden, muß zu Beginn und am Ende auf die Finanzie­
rung durch den Sponsor in vertretbarer Kürze deutlich 
hingewiesen werden. Neben oder anstelle des Namens des 
Sponsors kann auch dessen Firmenemblem eingeblendet 
werden. 

(3) Inhalt und Prograrnmplatz einer gesponserten Sen­
dung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beeinflußt 
werden, daß die Verantwortung und die redaktionelle Un­
abhängigkeit des Rundfunkveranstalters beeinträchtigt 
werden. 

(4) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, 
zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen 
oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten, 
vor allem durch entsprechende besondere Hinweise, anre­
gen. Die Sendungen dürfen nicht zum Zwecke der Wer­
bung für Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors 
unterbrochen werden. 

(5) Wer nach diesem Staatsvertrag oder nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht werben darf oder wer 
überwiegend Produkte herstellt oder verkauft oder wer 
Dienstleistungen erbringt, für die Werbung nach diesem 
Staatsvertrag oder nach anderen gesetzliChen Bestim­
mungen verboten ist, darf Sendungen nicht sponsern. 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politi­
schen Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert werden. 

§8 
Informationspflicht, zuständige Behörden 

(1) Die Rundfunkanstalten des Landesrechts sind ver­
pflichtet, der nach Landesrecht zuständ~gen Behörde ge­
mäß Artikel 6 Abs. 2 des Europäischen Ubereinkommens 
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über das grenzüberschreitende Fernsehen die dort aufge­
führten Informationen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen. Gleiches gilt für private Fernsehveranstalter, die 
auf Verlangen die Informationen der Landesmedienan­
stalt des Landes zur Verfügung zu stellen haben, in dem 
die Zulassung erteilt wurde. Diese leitet die Informationen 
an ihre rechtsaufsichtsführende Behörde weiter. 

(2) Die Ministerpräsidenten der Länder bestimmen 
durch Beschluß eine oder mehrere der in Absatz 1 ge­
nannten Behörden, welche die Aufgaben nach Artikel 19 
Abs. 2 und 3 des Europäischen Übereinkommens über das 
grenzüberschreitende Fernsehen wahrnehmen. Diesen 
Behörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben alle er­
forderlichen Informationen durch die zuständigen Behör­
den der einzelnen Länder zu übermitteln. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend soweit rechts­
verbindliche Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk 
gegenüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder inter­
nationalen Organisationen bestehen. 

§9 
Meinungsumfragen 

Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von 
Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, ist aus­
drücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

11. Abschnitt 

Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§1O 
Funktionsgerechte Finanzausstattung, 

Grundsatz des Finanzausgleichs 

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-recht­
lichen Rundfunk in die Lage zu versetzen, seine verfas­
sungsmäßigen und gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie 
hat insbesondere den Bestand und die Entwicklung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten. 

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkan­
statten ist Bestandteil des Finanzierungssystems der 
ARD; er stellt insbesondere eine funktionsgerechte Auf­
gabenerfüllung der Anstalten Saarländischer Rundfunk, 
Radio Bremen und Sender Freies Berlin sicher. Der Um­
fang der Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an 
die Rundfunkgebühr bestimmen sich nach dem Rund­
funkfinanzierungsstaatsvertrag. 

§11 
Finanzierung 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich 
durch Rundfunkgebühren, Einnahmen aus Rundfunkwer­
bung und sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzie­
rungsquelle ist die Rundfunkgebühr. 

(2) Das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts 
begründet auch künftig die Rundfunkgebührenpflicht. 

§ 12 
Ermittlung des Finanzbedarfs 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rund­
funks wird regelmäßig entsprechend den Grundsätzen 
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft und min­
destens alle zwei Jahre festgestellt. 

(2) Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs sind insbeson­
dere zugrunde zu legen 

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden 
Hörfunk- und Fernsehprogramme, die durch Staatsver­
trag aller Länder zugelassenen Fernsehprogramme so­
wie die nach Landesgesetz jeweils zulässigen neuen 
Hörfunkprogramme, 

2. die Teilhabe an den neuen rundfunk technischen Mög­
lichkeiten, 

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere 
Kostenentwicklung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der Werbeeinnahmen und der sonsti­
gen Einnahmen. 

(3) Unter Berücksichtigung des bisherigen Verfahrens 
soll bei der Ermittlung des Finanzbedarfs ein hoher Grad 
der Objektivierbarkeit erreicht werden. 

(4) Über eine Anpassung der Rundfunkgebühr wird je­
weils anschließend an die Feststellung des Finanzbedarfs 
entschieden. § 16 bleibt unberührt. 

§ 13 
Einfügung der Werbung 

(1) Übertragungen VOn Gottesdiensten sowie Sendungen 
für Kinder dürfen nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. 

(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzel­
nen Sendungen einzufügen; sie kann unter den in den Ab­
sätzen 3 und 4 genannten Voraussetzungen auch in Sen­
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusammen­
hang und der Charakter der Sendung nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten Dauer 
dürfen einmal Werbeeinschaltungen enthalten; dies gilt 
auch bei Unterteilungen der Sendungen. Bei der Übertra­
gung von Ereignissen und Darbietungen, die Pausen ent­
halten, darf Werbung nur zwischen den eigenständigen 
Teilen oder in den Pausen eingefügt werden. 

(4) Bei der Übertragung von Sportereignissen, die Pau­
sen enthalten, darf Werbung abweichend von Absatz 3 
Satz 1, jedoch nur in den Pausen, ausgestrahlt werden. 

(5) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehpro­
gramm eigens und häufig an Zuschauer eines anderen 
Staates, der das Europäische Übereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht 
Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, so dürfen die 
für die Fernsehwerbung dort geltenden Vorschriften nicht 
umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften 
dieses Staatsvertrages über die Werbung strenger sind als 
jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staa~ gelten, 
ferner nicht, wenn mit dem betroffenen Staat überein­
künfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 14 
Richtlinien 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund­
funkanstalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur 
Durchführung der §§ 6, 7 und 13. 

§ 15 
Dauer der Werbung 

(1) Die Gesamtdauer der Werbung beträgt im Ersten 
Fernsehprogramm der ARD und im Programm "Zweites 
Deutsches Fernsehen" jeweils höchstens 20 Minuten 
werktäglich im Jahresdurchschnitt. Nicht vollständig ge­
nutzte Werbezeit darf höchstens bis zu 5 Minuten werk­
täglich nachgeholt werden. Nach 20.00 Uhr sowie an Sonn­
tagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feierta­
gen dürfen Werbesendungen nicht ausgestrahlt werden. 
§ 16 bleibt unberührt. 

(2) In weiteren bundesweit verbreiteten Fernsehpro­
grammen von ARD und ZDF sowie in den Dritten Fern­
sehprogrammen findet Werbung nicht statt. § 18 Abs. 4 
bleibt unberührt. 

(3) 1m Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung in­
nerhalb eines Zeitraums von einer Stunde 20 vom Hun­
dert nicht überschreiten. 

(4) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkan­
stalten bis zu 90 Minuten werktäglich im Jahresdurch­
schnitt Werbung im Hörfunk einzuräumen; ein am 1. Ja­
nuar 1987 in den Ländern abweichender zeitlicher Um­
fang der Werbung und ihre tageszeitliche Begrenzung 
kann beibehalten werden. 

§ 16 
Änderung der Werbung 

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der 
Werbung, der tageszeitlichen Begrenzung der Werbung 
und ihrer Beschränkung auf Werktage im öffentlich­
rechtlichen Rundfunk vereinbaren. 
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§17 
Ausschluß von Fernseheinkauf 

W.~rbesendungen in Form von direkten Angeboten an 
die Offentlichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die Mie­
te oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringungen 
von Dienstleistungen (Fernseheinkauf) finden im öffent­
lich-rechtlichen Rundfunk nicht statt. 

§ 18 
Satellitenfernsehprogramme für ARD und ZOF 

(l) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten können über Satelliten gemeinsam ein 
zusätzliches Fernsehprogramm mit kulturellem Schwer­
punkt veranstalten; dabei können neben dem ZnF auslän­
dische Veranstalter, vor allem aus den europäischen Län­
dern, beteiligt werden. Die zusätzliche Verbreitung über 
andere Übertragungswege richtet sich nach Landesrecht. 

(2) Das ZnF kann über Satelliten ein zusätzliches Fern­
sehprogramm mit kulturellem Schwerpunkt veranstalten; 
dabei können neben den in der ARD zusammengeschlos­
senen Landesrundfunkanstalten ausländische Veranstal­
ter, vor allem aus den europäischen Ländern, beteiligt 
werden. Die zusätzliche Verbreitung über andere Übertra­
gungswege richtet sich nach Landesrecht. 

(3) Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame Fern­
sehprogramme der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und des ZDF sind nur auf 
Grundlage besonderer staatsvertraglicher Vereinbarun­
gen aller Länder zulässig. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten und das ZDF können, auch gemein­
sam, im Rahmen ihres Programmauftrags zusammen mit 
ausländischen Rundfunkveranstaltern oder Unternehmen 
international verbreitete Programme veranstalten oder 
sich an einem Veranstalter solcher Programme beteiligen, 
wenn 

1. diese Programme bundesweit empfangbar sind und 
keine ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutsch­
land abzielende Werbung enthalten, 

2. die Beteiligung von ARD und ZDF zusammen am Pro­
gramm oder am Programm und am Kapital des jeweili­
gen Rundfunkveranstalters 50 vom Hundert nicht über­
steigt. 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund­
funkanstalten und das ZnF beteiligen sich am Europä­
ischen Fernsehkulturkanal. Eine Beteiligung an weiteren 
Programmen nach Satz 1 ist nur auf der Grundlage einer 
Vereinbarung der Ministerpräsidenten zulässig. 

(5) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes be­
stimmt, finden auf die Programme nach den Absätzen 1,2 
und 4 der in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten und des ZDF die für diese Anstalten 
geltenden Vorschriften entsprechend Anwendung. 

IH. Abschnitt 

Vorschriften für den privaten Rundfunk 

§ 19 
Zulassung 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von 
Rundfunk einer Zulassung nach Landesrecht. In der Zu­
lassung für Veranstalter bundesweit verbreiteter Pro­
gramme ist die Programmkategorie nach § 2 Abs. 2 festzu­
legen. 

(2) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulas­
sungsverfahren vorsehen, wenn Sendungen 
1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 

und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet 
und verbreitet werden oder 

2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese für 
gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur dort 
empfangen werden können und im funktionellen Zu­
sammenhang mit den in diesen Einrichtungen zu erfül­
lenden Aufgaben stehen. 

In Sendungen nach Satz 1 Nr. 2 ist Werbung unzulässig. 
Unberührt bleiben landesrechtliehe Bestimmungen, nach 

denen Sendungen für eine beschränkte Anzahl von Wohn­
einheiten oder Sendungen in Einrichtungen, die sich auf 
ein Gebäude oder einen zusammengehörenden Gebäude­
komplex beschränken, keiner Zulassung bedürfen. 

§ 20 
Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der 
Meinungen im wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. 
Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und ge­
sellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Voll­
programmen angemessen zu Wort kommen; Auffassungen 
von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglich­
keit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unbe­
rührt. 

(2) Solange nicht mindestens drei in der Bundesrepu­
blik Deutschland veranstaltete private FernsehvolIpro­
gramme von verschiedenen Veranstaltern bundesweit 
verbreitet werden, die jeweils von mehr als der Hälfte der 
Teilnehmer empfangen werden können, ist jedes der Pro­
gramme zur Meinungsvielfalt nach Absatz 1 verpflichtet. 
Können mindestens drei derartige Fernsehvollprogram­
me entsprechend Satz 1 empfangen werden, achten die 
Landesmedienanstalten gemeinsam darauf, daß das Ge­
samtangebot dieser Programme den Anforderungen an 
die Meinungsvielfalt entspricht. 

(3) Stellen die Landesmedienanstalten mit einer Mehr­
heit von drei Vierteln fest, daß die Anforderungen an die 
Meinungsvielfalt durch das Gesamtangebot der Hörfunk­
vollprogramme oder Fernsehvollprogramme nicht erfüllt 
sind, ist jedes dieser Programme zur Meinungsvielfalt 
nach Absatz 1 verpflichtet. 

(4) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffent­
lichen Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig 
beeinflussen. 

(5) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Lan­
desmedienanstalt darauf hinwirken, daß an dem Veran­
stalter auch Interessenten mit kulturellen Programmbei­
trägen beteiligt werden. Ein Rechtsanspruch auf Beteili­
gung besteht nicht. 

(6) In bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogrammen 
sollen bei terrestrischer Verbreitung nach Maßgabe des 
jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme aufgenom­
men werden. Mit der Organisation der Fensterprogramme 
ist zugleich deren Finanzierung durch die Veranstalter si­
cherzustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die 
Organisation der Fensterprogramme in zeitlicher und 
technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der Interes­
sen der betroffenen Veranstalter ab. 

§ 21 
Sicherung der Meinungsvielfalt 

(1) Ein Veranstalter darf in der Bundesrepublik 
Deutschland bundesweit im Hörfunk und im Fernsehen 
jeweils bis zu zwei Programme verbreiten, darunter je­
weils nur ein Vollprogramm oder ein Spartenprogramm 
mit Schwerpunkt Information. Bei der Bestimmung der 
zulässigen Programmzahl sind auch anderweitige 
deutschsprachige Programme des Veranstalters einzube­
ziehen, die bundesweit empfangbar sind. Einem Veran­
stalter ist zuzurechnen, wer zu ihm oder zu einem an ihm 
Beteiligten im Verhältnis eines verbundenen Unterneh­
mens im Sinne des Absatzes 5 steht oder sonst auf seine 
Programmgestaltung allein oder gemeinsam mit anderen 
vergleichbar einwirken kann oder wer unter einem ent­
sprechenden Einfluß dieses Veranstalters oder eines an 
diesem Veranstalter Beteiligten steht. Als vergleichbarer 
Einfluß gilt auch, wenn ein Veranstalter oder eine ihm be­
reits aus anderen Gründen nach Satz 3 zurechenbare Per­
son 

1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines 
anderen Veranstalters mit von ihm zugelieferten Pro­
grammteilen gestaltet oder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrecht­
licher Bestimmungen oder in sonstiger Weise eine Stel­
lung innehat, die wesentliche Entscheidungen eines an­
deren Veranstalters über die Programmgestaltung, den 
Programmeinkauf oder die Programmproduktion von 
seiner Zustimmung abhängig macht. 
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(2) Die Zulassung für ein bundesweit verbreitetes Fern­
sehvollprogramm oder für ein bundesweit verbreitetes 
Fernsehspartenprogramm mit dem Schwerpunkt Infor­
mation darf nur an einen Veranstalter erteilt werden, an 
dem keiner der Beteiligten 50 vom Hundert oder mehr der 
Kapital- oder Stimmrechtsanteile innehat oder sonst ei­
nen vergleichbaren vorherrschenden Einfluß ausübt. 

(3) Wer am Veranstalter eines bundesweit verbreiteten 
Fernsehvollprogramms oder am Veranstalter eines bun­
desweit verbreiteten Fernsehspartenprogramms mit 
Schwerpunkt Information mit 25 und mehr, aber weniger 
als 50 vom Hundert der Kapital: oder Stimmrechtsanteile 
beteiligt ist oder sonst maßgeblich, auch in den Formen 
des Absatzes 1 Satz 4, Einfluß nehmen kann, darf nur an 
zwei weiteren Veranstaltern entsprechender Programme 
und nur mit weniger als 25 vom Hundert der Kapital- oder 
Stimmrechtsanteile beteiligt sein oder auf diese Veran­
stalter nicht in sonstiger Weise maßgeblich, auch nicht in 
den Formen des Absatzes 1 Satz 4, Einfluß ausüben. 

(4) Geplante Veränderungen der Beteiligungsverhält­
nisse und der sonstigen Einflüsse im Sinne der Absätze 1 
bis 3 sind bei der zuständigen Landesmedienanstalt vor 
ihrem Vollzug anzumelden. Anmeldepflichtig sind der 
Veranstalter und die an dem Veranstalter unmittelbar 
oder mittelbar Beteiligten. Die Veränderungen dürfen nur 
dann von der zuständigen Landesmedienanstalt als unbe­
denklich bestätigt werden, wenn unter den veränderten 
Voraussetzungen dem Veranstalter eine Zulassung erteilt 
werden könnte. Wird eine geplante Veränderung vollzo­
gen, die nicht nach Satz 3 als unbedenklich bestätigt wer­
den kann, richtet sich der Widerruf der Zulassung nach 
Landesrecht. 

(5) Stellen die Absätze 1 bis 4 auf die Beteiligung an ei­
nem Veranstalter oder auf die Beteiligung eines Veran­
stalters ab und ist der Veranstalter oder der Beteiligte ein 
abhängiges oder herrschendes Unternehmen oder ein 
Konzernunternehmen im Sinne des § 15 Aktiengesetz, so 
sind die so verbundenen Unternehmen als ein einheitli­
ches Unternehmen anzusehen und deren Anteile am Ka­
pital oder an den Stimmrechten eines Veranstalters zu­
sammenzufassen. Wirken mehrere Unternehmen auf­
grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise derart 
zusammen, daß sie gemeinsam einen beherrschenden 
Einfluß auf ein beteiligtes Unternehmen ausüben können, 
so gilt jedes von ihnen als herrschendes Unternehmen. 

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen gemein­
sam regelmäßig, spätestens alle drei Jahre, einen von ei­
nem unabhängigen Institut zu erstellenden Bericht über 
die Entwicklung der Meinungsvielfalt und der Konzentra­
tion im privaten Rundfunk. unter Berücksichtigung von 
1. Verflechtungen zwischen Hörfunk und Fernsehen so­

wie zwischen Rundfunk und Presse, 
2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveran-

staltern in verschiedenen Verbreitungsgebieten und 
3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 

Der Bericht soll au.c;h zur Anwendung der §§ 20 bis 22 und 
zu erforderlichen Anderungen dieser Bestimmungen so­
wie zu erforderlichen Regelungen zur Verhinderung mul­
timedialer Meinungsmacht Stellung nehmen. Für den Be­
richt stellen die Landesmedienanstalten dem beauftrag­
ten Institut Informationen über die nach Satz 1 bedeutsa­
men Sachverhalte zur Verfügung. 

§ 22 
Anwendungsbereich der Vorschriften 

über die Meinungsvielfalt 

(1) Die §§ 20 und 21 Abs. 1 bis 5 gelten für den bundes­
weit verbreiteten privaten Rundfunk. Bestimmungen des 
Landes, in dem die Zulassung nach § 19 erteilt wird, mit 
weitergehenden Anforderungen an die Sicherung der 
Meinungsvielfalt bleiben unberührt. 

(2) § 21 Abs. 2 findet auf beim Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages zugelassene Veranstalter bis zum 31. De­
zember 1992 keine Anwendung. 

§ 23 
Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungs­
mäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die 

Würde des Mensch~n sowie die sittlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Uberzeugungen anderer zu achten. Sie 
sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch­
land und die internationale Verständigung fördern. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli­
chen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre 
sind einzuhalten 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung 
der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen 
Raum mit einem angemessenen Anteil an Information, 
Kultur und Bildung beitragen; die Möglichkeit, Sparten­
programme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Berichterstattung und Informationssendungen ha­
ben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu 
entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. 
Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den 
Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Her­
kunft zu prüfen. Kommentare sind von der Berichterstat­
tung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfas­
sers als solche zu kennzeichnen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur für bundesweit ver­
breiteten Rundfunk. 

§ 24 
Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kir­
che und den Jüdischen GeJ!leinden sind auf Wunsch ange­
messene Sendezeiten zur Ubertragung religiöser Sendun­
gen einzuräumen; die Veranstalter können die Erstattung 
ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wah­
len zum Deutschen Bundestag gegen Erstattung der 
Selbstkosten angemessene Sendezeit einzuräumen, wenn 
mindestens eine Landesliste für sie zugelassen wurde. 
Ferner haben Parteien und sonstige politische Vereini­
gungen während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Ab­
geordneten aus der Bundesrepublik Deutschland für das 
Europäische Parlament gegen Erstattung der Selbstko­
sten Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn minde­
stens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit ver­
breiteten privaten Rundfunk. 

§ 25 
Finanzierung 

Private Veranstalter können ihre Rundfunkprogramme 
durch Einnahmen aus Werbung, durch sonstige Einnah­
men, insbesondere durch Entgelte der Teilnehmer (Abon­
nements oder Einzelentgelte), sowie aus eigenen Mitteln 
finanzieren. Eine Finanzierung privater Veranstalter aus 
der Rundfunkgebühr ist unzulässig. § 29 bleibt unberührt. 

§ 26 
Einfügung der Werbung 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen 
für Kinder dürfen nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. 

(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzel­
nen Sendungen einzufügen; sie kann unter den in den Ab­
sätzen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen auch in Sen­
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusammen­
hang und der Charakter der Sendung nicht beeinträchtigt 
werden. 

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenständigen Teilen 
bestehen, oder in Sportsendungen und Übertragungen 
ähnlich gegliederter Ereignisse und Darbietungen, die 
Pausen enthalten, darf Werbung nur zwischen den eigen­
ständigen Teilen oder in den Pausen eingefügt werden. 
Bei anderen Sendungen muß der Abstand zwischen zwei 
aufeinanderfOlgenden Unterbrechungen innerhalb der 
Sendung mindestens 20 Minuten betragen. Die Absätze 4 
und 5 bleiben unberührt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 dürfen Werke wie 
Kinospielfilme und Fernsehfilme mit Ausnahme von Se­
rien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Do­
kumentarsendungen, sofern sie länger als 45 Minuten 
dauern, nur einmal je vollständigem 45-Minutenzeitraum 
unterbrochen werden. Eine weitere Unterbrechung ist zu-
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lässig, wenn diese Sendungen mindestens 20 Minuten län­
ger dauern als zwei oder mehr vollständige 45-Minuten­
zeiträume. 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sen­
dungen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumentarsen­
dungen und Sendungen religiösen Inhalts nicht durch 
Werbung unterbrochen werden, wenn sie kürzer als 30 
Minuten sind. Bei einer Länge von 30 Minuten oder mehr 
gelten die Bestimmungen der Absätze 2 und 3. 

(6) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehpro­
gramm eigens und häufig an Zuschauer eines anderen 
Staates, der das Europäische Übereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht 
Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, so dürfen die 
für die Fernsehwerbung dort geltenden Vorschriften nicht 
umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften 
dieses Staatsvertrages über die Werbung strenger sind als 
jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staat gelten, 
ferner nicht. wenn mit dem betroffenen Staat überein­
künfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 27 
Dauer der Werbung 

(1) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 vom Hun­
dert, die der Spotwerbung 15 vom Hundert der täglichen 
Sendezeit nicht überschreiten. 

(2) Innerhalb eines Einstundenzeitraums darf die Dauer 
der Spotwerbung 20 vom Hundert nicht überschreiten. 

(3) Werbeformen, wie direkte Angebote an die Öffent­
lichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die Miete oder 
Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienst­
leistungen dürfen eine Stunde am Tag nicht überschrei­
ten. Rundfunkveranstalter dürfen nicht als Vertragspart­
ner oder Vertreter für die Bestellung von Waren und 
Dienstleistungen tätig sein. 

§ 28 

Datenschutz 

(1) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes be­
stimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über 
den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch 
wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet und genutzt 
werden. 

(2) Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme 
einzelner Programmangebote dürfen nur erhoben, verar­
beitet und genutzt werden, soweit und solange dies erfor­
derlich ist, um 

1. den Abruf von Programmangeboten zu vermitteln (Ver­
bindungsdaten), 

2. die Abrechnung der Entgelte zu ermöglichen, die der 
Teilnehmer für die Inanspruchnahme der technischen 
Einrichtungen und Programmangebote zu entrichten 
hat (Abrechnungsdaten). 

(3) Die Speicherung der Abrechungsdaten darf Zeit­
punkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter vom 
einzelnen Teilnehmer in Anspruch genommener Pro­
grammangebote nicht erkennen lassen, es sei denn, der 
Teilnehmer beantragt schriftlich eine nach einzelnen Pro­
grammangeboten aufgeschlüsselte Abrechnung der Ent­
gelte. 

(4) Die Übermittlung von Abrechnungs- und Verbin­
dung~daten an Dritte ist nicht zulässig. Dies gilt nicht für 
die Ubermittlung von Abrechnungsdaten an den Rund­
funkveranstalter zum Zwecke der Einziehung einer For­
derung, wenn diese Forderung auch nach Mahnung nicht 
beglichen wird. 

(5) Abrechnungsdaten sind zu löschen, sobald sie für 
Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. 
Verbindungsdaten sind nach Ende der jeweiligen Verbin­
dung zu löschen. 

(6) Wer Abrechnungs- und Verbindungsdaten erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, hat die technischen und organisa­
torischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um 
sicherzustellen, daß 

1. die Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der Ver­
bindung nach Absatz 5 Satz 2 gelöscht werden, 

2. die Abrechnungsdaten nach Absatz 5 Satz 1 gelöscht 
werden, 

3. der Teilnehmer nur durch eine eindeutige und bewußte 
Handlung Daten übermitteln kann, 

4. zu Zwecken der Datensicherung vergebene Codes einen 
dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor un­
befugter Verwendung bieten. 

§ 29 
Finanzierung besonderer Aufgaben 

(1) Ein zusätzlicher Anteil an der einheitlichen Rund­
funkgebühr in Höhe von 2 vom Hundert kann für die Fi­
nanzierung folgender Aufgaben verwendet werden: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesme­
dienanstalten einschließlich hierfür notwendiger plane­
rischer, insbesondere technischer Vorarbeiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis zum 31. De­
zember 1995 aufgrund besonderer Ermächtigung durch 
den Landesgesetzgeber auch für die Förderung von lan­
desrechtlich gebotener technischer Infrastruktur zur ter­
restrischen Versorgung des gesamten Landes verwendet 
werden. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesme­
dienanstalt nur einen Teil des Anteils nach Absatz 1 zuzu­
weisen, bleibt unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Anspruch 
genommen wird, steht er den jeweiligen Landesrundfunk­
anstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweckbestimmung 
ist zulässig. 

§ 30 
Aufsicht, Zusammenarbeit 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft bei 
und nach der Zulassung die Einhaltung der für die priva­
ten Veranstalter geltenden Bestimmungen dieses Staats­
vertrages. Sie trifft entsprechend den landesrechtlichen 
Regelungen die jeweiligen Entscheidungen. 

(2) Die zuständigen Landesmedienanstalten stimmen 
sich mit dem Ziel einer ländereinheitlichen Verfahrens­
weise hinsichtlich der Anwendung des Absatzes 1 unter­
einander ab. Sie sollen zu diesem Zweck, auch zur Vorbe­
reitung von Einzelfallentscheidungen, gemeinsame Stel­
len bilden. Die Landesmedienanstalten sollen bei planeri­
schen und technischen Vorarbeiten zusammenarbeiten. 

(3) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der Lan­
desmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung erteilt 
wurde, nach Absatz 1 beanstanden, daß ein bundesweit 
verbreitetes Programm gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages verstößt. Die zuständige Landesmedien­
anstalt ist verpflichtet, sich mit der Beanstandung zu be­
fassen und die beanstandende Landesmedienanstalt von 
der Überprüfung und von eingeleiteten Schritten zu un­
terrichten. 

§ 31 
Gemeinsame Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame 
Richtlinien zur Durchführung der §§ 3, 6, 7,26 und 27. 

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von 
bundesweit verbreitetem privaten Rundfunk vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. Sendungen entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 oder Absatz 3 
verbreitet, ohne daß die nach Landesrecht zuständige 
Stelle dies nach § 3 Abs. 4 gestattet hat, 

2. Werbung entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 nicht von anderen 
Programmteilen trennt, 

3. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 eine Dauerwerbesendung 
nicht kennzeichnet, 

4. entgegen § 7 Abs. 2 nicht zu Beginn und am Ende der 
Sponsorsendung auf den Sponsor hinweist, 
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5. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 2 die Sendungen zur Werbung 
für Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors un­
terbricht, 

6. unzulässige Sponsorsendungen entgegen § 7 Abs. 5 
und Abs. 6 ausstrahlt, 

7. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht 
nicht nachkommt, 

8. entgegen § 19 ohne Zulassung Rundfunkprogramme 
veranstaltet, 

9. entgegen § 21 Abs. 4 Satz 1 es unterläßt, geplante Ver­
änderungen anzumelden; dies gilt auch für weitere an­
meldepflichtige Personen nach § 21 Abs. 4 Satz 2, 

10. entgegen § 26 Abs. 1 Gottesdienste und Sendungen für 
Kinder durch Werbung unterbricht, 
entgegen § 26 Abs. 3 in Fernsehsendungen, die aus ei­
genständ~gen Teilen bestehen, oder in Sportsendun­
gen und Übertragungen ähnlich gegliederter Ereignis­
se und Darbietungen, die Pausen enthalten, Werbung 
nicht zwischen den eigenständigen Teilen oder in den 
Pausen einfügt oder 
entgegen den in § 26 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 ge­
nannten Voraussetzungen andere Sendungen durch 
Werbung unterbricht, 

11. entgegen § 27 Abs. 1 die zulässige Dauer der täglichen 
Werbezeit überschreitet, 
entgegen § 27 Abs. 2 die zulässige Dauer der Spotwer­
bung innerhalb eines Einstundenzeitraums über­
schreitet oder 
entgegen § 27 Abs. 3 Satz 2 als Vertragspartner oder 
Vertreter für die Bestellung von Waren oder Dienstlei -
stungen tätig wird, 

12. über den nach § 28 Abs. 2 zulässigen Rahmen hinaus 
personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, 
entgegen § 28 Abs. 4 personenbezogene Daten über­
mittelt oder 
entgegen § 28 Abs. 5 personenbezogene Daten nicht 
löscht. 

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ordnungs­
widrigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 500000,- DM geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulas­
sung erteilt wurde. Über die Einleitung eines Verfahrens 
hat die zuständige Verwaltungsbehörde die übrigen Lan­
desmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit 
ein Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren Län­
dern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten Be­
hörden über die Frage ab, welche Behörde das Verfahren 
fortführt. 

IV. Abschnitt 

Ubertragungskapazitäten 

§ 33 
Grundsatz 

Über die Zuordnung und Nutzung der Übertragungska­
pazitäten, die zur Verbreitung von Rundfunk dienen, ent­
scheiden die Länder nach Maßgabe dieses Staatsvertra­
ges und des jeweiligen Landesrechts. 

§ 34 
Zuordnung von Satellitenkanälen 

(1) Über die Zuordnung von Satellitenkanälen für Rund­
funkzwecke entscheiden die Länder nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 5. 

(2) Über die Zuordnung nach Absatz 1 an die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten für 
die Verbreitung eines gemeinsamen Programms und das 
ZDF sowie über die Zuordnung an Länder entscheiden die 
Ministerpräsidenten durch Beschluß, soweit diese nicht 
ausdrücklich durch Staatsverträge festgelegt ist. 

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgen­
den Grundsätze: 

a) Zur Verfügung stehende freie Satellitenkanäle sind der 
ARD, dem ZDF und einer hierfür von den Landesme­
dienanstalten zu bestimmenden Stelle bekanntzuma­
ehen. 

b) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten Be­
darf aus, sind diese entsprechend zuzuordnen. 

c) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten Be­
darf nicht aus, wirken die Ministerpräsidenten auf eine 
Verständigung zwischen den Beteiligten hin; diese sind 
für den privaten Rundfunk die Landesmedienanstal­
!en. 

d) Kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten 
nicht zustande, entscheiden die Ministerpräsidenten 
nach folgenden Kriterien: 

- Sicherung der Grundversorgung, 
- gleichgewichtige Berücksichtigung des privaten 

Rundfunks, 
- Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an al­

len neuen Techniken und Programmformen, 
- Vielfalt des Programmangebots und 
- Zahl der Satellitenkanäle, die bereits einem Land zu-

geordnet worden sind. 

(4) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz 
ordnet den Satellitenkanal gemäß dem Einvernehmen al­
ler Ministerpräsidenten nach Absatz 2 zu. 

(5) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durchfüh­
rung der Absätze 2 bis 4 Verfahrensregelungen. 

§ 35 
Weiterverbreitung 

(1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbreitung 
von bundesweit empfangbaren Fernsehprogrammen, die 
in Europa in rechtlich zulässiger Weise und entsprechend 
den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen veranstaltet 
werden, ist durch Landesrecht im Rahmen der vorhande­
nen technischen Möglichkeiten zu gestatten. Die Weiter­
verbreitung von Fernsehprogrammen kann unter Beach­
tung europäischer rundfunkrechtlicher Regelungen aus­
gesetzt werden. 

(2) Einzelheiten, insbesondere die Rangfolge bei der Be­
legung der Kabelkanäle, regelt das Landesrecht. 

V. Abschnitt 

tlbergangs- und Schlußvorscbriften 

§ 36 
Satellitenkanäle des TVSat, 

Satellitenhörfunk 

(1) Drei Kanäle des von der Deutschen Bundespost zur 
Verfügung gestellten Rundfunksatelliten TVSat können 
aufgrund von Staatsverträgen zwischen Ländern nach 
Länderquoten von verschiedenen privaten Veranstaltern 
für Fernsehzwecke genutzt werden. 

(2) Für die Länderquoten nach Absatz 1 wird von fol­
gender Auf teilung für drei Fernsehkanäle jeweils in Pro­
zenten ausgegangen: Baden-Württemberg 35, Bayern 40, 
Berlin 20, Bremen 10, Hamburg 15, Hessen 30, Niedersach­
sen 35, Nordrhein-Westfalen 60, Rheinland-pfalz 25, Saar­
land 10, SChleswig-Holstein 20. Der Auf teilung nach Län­
derquoten entsprechen die abgeschlossenen Staatsverträ­
ge zwischen einzelnen Ländern. 

(3) Je ein Kanal steht den in der ARD zusammenge­
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF für 
Fernsehzwecke zu. 

(4) Soweit Kanäle nicht nach den Absätzen 1 bis 3 ge­
nutzt oder benötigt werden, erfolgt eine Zuordnung nach 
Maßgabe des § 34. 

(5) Ein Fernsehkanal eines Satelliten wird für die digi­
tale Übertragung von 16 Hörfunkprogrammen in Stereo­
qualität genutzt. Jedes der in Absatz 2 genannten Länder 
und der Deutschlandfunk erhalten je einen Kanal; die 
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Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württem­
berg und Niedersachsen erhalten je einen weiteren Kanal. 
Die Ministerpräsidenten können feststellen, daß Hörfunk­
kanäle nach Satz 2 nicht genutzt werden. In diesem Falle 
gilt § 34 mit der Maßgabe, daß die Länder Sachsen, Sach­
sen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg­
Vorpommern vorrangig zu berücksichtigen sind. 

§ 37 
Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Der 
Staatsvertrag kann von jedem der vertragschließenden 
Länder zum Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist 
von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann 
erstmals zum 31. Dezember 1998 erfolgen. Wird der 
Staatsvertrag zu diesem Termin nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem vier Jahre 
späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land diesen Staats­
vertrag, kann es zugleich den Rundfunkgebührenstaats­
vertrag und den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen; jedes andere Land 
kann daraufhin innerhalb von sechs Monaten nach Ein­
gang der Kündigungserklärung dementsprechend eben­
falls zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den üb­
rigen Ländern bleiben diese Staatsverträge in Kraft. 

(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vorge­
nommenen Zuordnung der Satellitenkanäle, solange für 
diese Kanäle noch Berechtigungen bestehen. § 18 bleibt 
im Falle der Kündigung einzelner Länder unberührt. 

(3) § 15 Abs. 1, 2 und 4 kann von jedem der vertrag­
schließenden Länder auch gesondert zum Schluß des Ka­
lenderjahres, das auf die Feststellung des Finanzbedarfs 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemäß § 12 folgt, mit 
einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden, wenn 
der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag nicht nach der 
Feststellung des Finanzbedarfs gemäß § 12 aufgrund einer 
Rundfunkgebührenerhöhung geändert wird. Die Kündi­
gung kann erstmals zum 31. Dezember 1996 erfolgen. Wird 
§ 15 Abs. 1,2 und 4 zu einem dieser Termine nicht gekün­
digt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu ei­
nem vier Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung 
ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten­
konferenz schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann 
jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung den Rundfunkgebührenstaatsver­
trag und den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. In diesem Fall kann jedes 
Land außerdem innerhalb weiterer drei Monate nach Ein­
gang der Kündigungserklärung nach Satz 5 § 11 Abs. 2 so­
wie §§ 12 und 16 hinsichtlich einzelner oder sämtlicher Be­
stimmungen zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen 
den übrigen Ländern bleiben die gekündigten Bestim­
mungen dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 angege­
benen Staatsverträge in Kraft. 

§ 38 
Regelung für Bayern 

Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwendung 
des Anteils an der Rundfunkgebühr nach § 29 zur Finan­
zierung der landesgesetzlich bestimmten Aufgaben der 
Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien im Rahmen 
der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft vorzusehen. Im 
übrigen finden die für private Veranstalter geltenden Be­
stimmungen dieses Staatsvertrages auf Anbieter nach 
bayerischem Recht entsprechende Anwendung. 

Artikel 2 

ARD-Staatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Erstes Fernsehprogramm 
§ 2 Vereinbarung 
§ 3 Abstimmung mit dem 

Zweiten Deutschen Fernsehen 
§ 4 Fernsehtext, Druckwerke 
§ 5 Programmdirektor 

§ 6 Aufgaben des Programmdirektors 
§ 7 Programmbeirat 
§ 8 Kündigung 

§ 1 
Erstes Fernsehprogramm 

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli­
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 
(ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal­
ten werden verpflichtet, gemeinsam ein Fernsehvollpro­
gramm zu gestalten. Das Recht jeder Rundfunkanstalt, 
daneben Fernsehprogramme, auch zusammen mit einzel­
nen anderen Rundfunkanstalten, zu gestalten und auszu­
strahlen, bleibt unberührt. 

§2 
Vereinbarung 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund­
funkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer des gemein­
samen Programms sowie Art und Umfang ihrer Beteili­
gung. 

§3 
Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen 

Vor Veränderungen des Programmschemas im Ersten 
Fernsehprogramm sollen die für das Erste Fernsehpro­
gramm in der ARD Verantwortlichen auf ein Einverneh­
men mit dem Intendanten des Zweiten Deutschen Fernse­
hens hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen 
besondere Rücksicht zu nehmen. 

§4 
Fernsehtext, Druckwerke 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten sind berechtigt, bei ihren gemeinsa­
men Fernsehprogrammen ganztägig die Leerzeilen des 
Fernsehsignals auch für Fernsehtext zu nutzen. 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten können gemeinsam Druckwerke mit 
vorwiegend programmbezogenem Inhalt veröffentlichen, 
wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

§5 
Programmdirektor 

Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms beru­
fen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund­
funkanstalten einen Programmdirektor auf die Dauer von 
mindestens zwei Jahren. Der Beschluß bedarf einer Mehr­
heit von zwei Dritteln der in der ARD zusammengeschlos­
senen Landesrundfunkanstalten. 

§6 
Aufgaben des Programmdirektors 

Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in re­
gelmäßigen Konferenzen mit den Intendanten der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
oder ihren Beauftragten. Soweit eine Einigung nicht zu­
stande kommt, kann der Programmdirektor den Landes­
rundfunkanstalten im Rahmen der Vereinbarung nach § 2 
Auflagen machen. Kommt eine Landesrundfunkanstalt 
den Auflagen nicht nach, so hat sie die Kosten einer ange­
messenen Ersatzleistung zu tragen. 

§7 
Programmbeirat 

Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zusammen­
geschlossenen Landesrundfunkanstalten kann ein Pro­
grammbeirat gebildet werden, der den Programmdirektor 
berät. 

§8 
Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann 
von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres 
mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erst­
malig zum 31. Dezember 1998. Die Kündigung ist gegen­
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Beteiligten 
läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Beteiligten zu­
einander unberührt, jedoch kann jeder der übrigen Betei-
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ligten den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung zu demselben 
Zeitpunkt kündigen. 

Artikel 3 

ZDF-Staatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
Trägerschaft, Programme 

§ Trägerschaft, Name, Sitz 
§ 2 Fernsehvollprogramm 

"Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)" 
§ 3 Programmerstellung 
§ 4 Fernsehtext, Druckwerke 

11. Abschnitt 
Vorschriften für das Fernsehvollprogramm 

"Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)" 

§ 5 Gestaltung der Sendungen 
§ 6 Berichterstattung 
§ 1 Kurzberichterstattung 
§ 8 Jugendschutz 
§ 9 Gegendarstellung 
§ 10 Verlautbarungsrecht 
§ 11 Anspruch auf Sendezeit 
§ 12 Verantwortung 
§ 13 Auskunftspflicht 
§ 14 Beweissicherung 
§ 15 Eingaben und Beschwerden 

111. Abschnitt 
Datenschutz 

§ 16 Geltung von Datenschutzvorschriften 
§ 17 Datenverarbeitung für journalistisch-redaktionelle 

Zwecke 
§ 18 Datenschutzbeauftragter 

§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 24 

§ 25 
§ 26 
§ 27 

§ 28 

§ 29 
§ 30 

§ 31 
§ 32 

§ 33 

§ 34 

IV. Abschnitt 
Organisation, Finanzierung, Haushalt 

Organe 
Aufgaben des Fernsehrates 
Zusammensetzung des Fernsehrates 
Verfahren des Fernsehrates 
Aufgaben des Verwaltungsrates 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
Verfahren des Verwaltungsrates 
Wahl und Amtszeit des Intendanten 
Der Intendant 
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte 
des Intendanten 
Finanzierung 
Haushaltswirtschaft 
Rechtsaufsicht 
Konkursunfähigkeit 

V. Abschnitt 
Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

Neukonstituierung des Fernsehrates und 
des Verwaltungsrates, Rechtsaufsicht 
Kündigung 

I. Abschnitt 

Trägerschaft, Programme 

§ 1 
Trägerschaft, Name, Sitz 

(1) Die Länder sind Träger der gemeinnützigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts mit dem Namen "Zweites Deut-

sches Fernsehen (ZDF)". Das ZDF veranstaltet Fernsehen 
nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Rundfunk­
staatsvertrages. 

(2) Bestand und Entwicklung des ZDF werden gewähr­
leistet. Dazu gehört seine Teilhabe an den neuen techni­
schen Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbrei­
tung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer For­
men von Fernsehen. Die finanziellen Grundlagen des ZDF 
sind zu sichern. 

(3) Das ZDF hat das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. 

(4) Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Es unterhält in je­
dem Land ein Landesstudio. 

§2 
Fernsehvollprogramm 

"Zweites Deutsches Fernsehen (ZDFt 

(1) Das ZDF veranstaltet das Fernsehvollprogramm 
"Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)". 

(2) Vor Veränderungen des Programmschemas im Fern­
sehvollprogramm soll der Intendant auf ein Einverneh­
men mit den für das Erste Fernsehprogramm der Arbeits­
gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal­
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) Verantwortli­
chen hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen 
besondere Rücksicht zu nehmen. 

§3 
Programmerstellung, Verwertung 

Das ZDF kann in Erfüllung seiner Aufgaben zum Er­
werb, zur Herstellung und zur wirtschaftlichen Verwer­
tung von Femsehproduktionen und der damit zusammen­
hängenden Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Es 
kann sich zu diesem Zweck an Unternehmen beteiligen. 
Es darf jedoch Fernsehproduktionen nicht in erster Linie 
zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung erwerben, 
herstellen oder herstellen lassen. Die Produktionen sollen 
möglichst angemessen auf Produktionsstandorte in den 
Ländern verteilt werden. 

§4 
Fernsehtext, Druckwerke 

(1) Das ZDF ist berechtigt, bei seinen Fernsehprogram­
men ganztägig die Leerzeilen des Fernsehsignals auch für 
Fernsehtext zu nutzen. 

(2) Das ZDF kann Druckwerke mit vorwiegend pro­
grammbezogenem Inhalt veröffentlichen, wenn dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

11. Abschnitt 

Vorschriften für das Femsehvollprogramm 
.,Zweites Deutsches Fernsehen" 

§5 
Gestaltung der Sendungen 

(1) In den Sendungen des ZDF soll den Fernsehteilneh­
mern in Deutschland ein objektiver Überblick über das 
Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der 
deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Sendungen 
sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbil­
dung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die 
kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen im Pro­
gramm darzustellen. 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des 
Menschen zu achten und zu schützen. Es soll dazu beitra­
gen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Un­
versehrtheit, vor Glauben und Me.inung anderer zu stär­
ken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Be­
völkerung sind zu achten. Die Sendungen sollen dabei vor 
allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch­
land fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integra­
tion in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter 
den Völkern dienen. 
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§6 
Berichterstattung 

(1) Die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsge­
treu und sachlich sein. Herkunft und Inhalt der zur Veröf­
fentlichung bestimmten Berichte sind sorgfältig zu prü­
fen. 

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; 
Kommentare sind als persönliche Stellungnahme zu 
kennzeichnen. 

§7 
Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung 
über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zu­
gänglich und von allgemeinem Informationsinteresse 
sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveran­
stalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt 
die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertra­
gung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem 
einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Vorausset­
zungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbeson­
dere solche des Urheberrechts und des Persönlichkeits­
schutzes bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemein­
schaften sowie deren Einrichtungen mit entsprechender 
Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine 
dem Anlaß entsprechende nachrichtenmäßige Kurzbe­
richterstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemißt 
sich nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den 
nachrichtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstal­
tung oder des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig 
und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen ver­
gleichbarer Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der 
Regel eineinhalb Minuten. Werden Kurzberichte über 
Veranstaltungen vergleichbarer Art zusammengefaßt, 
muß auch in dieser Zusammenfassung der nachrichten­
mäßige Charakter gewahrt bleiben. 

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muß so ausge­
übt werden, daß vermeidbare Störungen der Veranstal­
tung oder des Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter 
kann die Übertragung oder die Aufzeichnung einschrän­
ken oder ausschließen, wenn anzunehmen ist, daß sonst 
die Durchführung der Veranstaltung infrage gestellt oder 
das sittliche Empfinden der Veranstaltungsteilnehmer 
gröblich verletzt würden. Das Recht auf Kurzberichter­
stattung ist ausgeschlossen, wenn Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese das öf­
fentliche Interesse an der Information überwiegen. Unbe­
rührt bleibt im übrigen das Recht des Veranstalters, die 
Übertragung oder die Aufzeichnung der Veranstaltung 
insgesamt auszuschließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat­
tung kann der Veranstalter das allgemein vorgesehene 
Eintrittsgeld verlangen; im übrigen ist ihm Ersatz seiner 
notwendigen Aufwendungen zu leisten, die durch die Aus­
übung des Rechts entstehen. 

(7) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters bis späte­
stens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung beim Ver­
anstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf Tage vor dem 
Beginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernsehver­
anstaltern mitzuteilen, ob genügend räumliche und tech­
nische Möglichkeiten für eine Übertragung oder Aufzeich­
nung bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen und bei 
Ereignissen haben die Anmeldungen zum frühestmögli­
chen Zeitpunkt zu erfolgen. 

(8) Reichen die räumlichen und technischen Gegeben­
heiten für eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht 
aus, haben zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die 
vertragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder 
dem Träger des Ereignisses geschlossen haben. Darüber 
hinaus steht dem Veranstalter oder dem Träger des Ereig­
nisses ein Auswahlrecht zu. Dabei sind zunächst solche 
Fernsehveranstalter zu berücksichtigen, die eine umfas­
sende Versorgung des Landes sicherstellen, in dem die 
Veranstaltung oder das Ereignis stattfindet. 

(9) Fernsehveranstalter, die die unentgeltliche Kurzbe­
richterstattung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal 
und die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernseh­
veranstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwen­
dungen zur Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen 
werden konnten. 

(10) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereig­
nisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernseh­
veranstalter über eine Berichterstattung, hat er dafür Sor­
ge zu tragen, daß mindestens ein anderer Fernsehveran­
stalter eine Kurzberichterstattung wahrnehmen kann. 

(11) Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten 
Teile sind spätestens drei Monate nach Beendigung der 
Veranstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die 
Vernichtung ist dem betreffenden Veranstalter oder Trä­
ger des Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird 
durch die Ausübung berechtigter Interessen Dritter un­
terbrochen. 

§8 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Rassenhaß aufstacheln oder grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver­
harmlosung ausdrückt, oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschen­
würde verletzenden Weise darstellt (§ 131 StGB), 

2. den Krieg verherrlichen, 
3. pornographisch sind (§ 184 StGB), 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 

sittlich schwer zu gefährden. 

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geisti­
ge oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet werden, es sei 
denn, der Veranstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder 
auf andere Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Altersstufen die Sendungen üblicherweise 
nicht wahrnehmen; der Veranstalter darf dies bei Sendun­
gen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Filme, die 
nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffent­
lichkeit für Jugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben 
sind, dürfen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Fil­
me, die für Jugendliche unter 18 Jahren nicht freigegeben 
sind, nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet wer­
den. 

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit 
Schriften inhaltsgleich sind, die in der Liste nach § 1 des 
Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften aufgenommen sind, sind nur in der Zeit zwi­
schen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr und nur dann zulässig, wenn 
die mögliche sittliche Gefä.hrdung von Kindern oder Ju­
gendlichen unter BerückSichtigung aller Umstände nicht 
als schwer angesehen werden kann. 

(4) Das ZDF kann jeweils in Richtlinien oder für den 
Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen nach Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 gestatten und von der Bewertung 
nach Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 abweichen; dies gilt im 
Falle von Absatz 2 Satz 2 vor allem für Filme, deren Be­
wertung.länger als 15 Jahre zurückliegt. Es kann in Richt­
linien oder für den Einzelfall auch für Filme, auf die das 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit kei­
ne Anwendung findet oder die nach diesem Gesetz für Ju­
gendliche unter 16 Jahren freigegeben sind, zeitliche Be­
schränkungen vorsehen, um den Besonderheiten der Aus­
strahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fern­
sehserien, gerecht zu werden. 

§9 
Gegendarstellung 

(1) Das ZDF ist verpflichtet, durch Fernsehen die Ge­
gendarstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die 
durch eine vom ZDF in einer Sendung verbreitete Tat­
sachenbehauptung betroffen ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung 
besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Ver­
breitung hat, oder 
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2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht ange­
messen ist, insbesondere den Umfang des beanstande­
ten Teils der Sendung wesentlich überschreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche An­
gaben beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt ha­
ben. Sie bedarf der Schriftform und muß von dem Betrof­
fenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
sein. Der Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbrei­
tung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüg­
lich, spätestens innerhalb von zwei Monaten, dem ZDF zu­
geht. Die Gegendarstellung muß die beanstandete Sen­
dung und Tatsachenbehauptung bezeichnen. 

(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich innerhalb 
des gleichen Programms und der gleichen Programm­
sparte wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie 
zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, 
zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der be­
anstandeten Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung er­
folgt ohne Einschaltungen und Weglassungen. Eine Erwi­
derung auf die verbreitete Gegendarstellung muß sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken. 

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unent­
geltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung 
gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer 
Werbesendung verbreitet worden ist. 

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentli­
che Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betroffenen kann 
das Gericht anordnen, daß das ZDF in der Form des Ab­
satzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das Verfah­
ren sind die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das 
Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ent­
sprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs 
braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfah­
ren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue 
Berichte über öffentliche Sitzungen des Europäischen 
Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der 
Länder und der Vertretungen der Gemeinden und Ge­
meindeverbände, der Gerichte sowie für Sendungen nach 
den §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages. Zu einer Gegen­
darstellung kann eine Gegendarstellung nicht verlangt 
werden. 

§ 10 
Verlautbarungsrecht 

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in 
Katastrophenfällen oder bei anderen vergleichbaren er­
heblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit für amtli­
che Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen. 

§11 
Anspruch auf Sendezeit 

(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wah­
len zum Deutschen Bundestag angemessene Sendezeit 
einzuräumen, wenn mindestens eine Landesliste für sie 
zugelassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige 
politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an 
den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik 
Deutschland für das Europäische Parlament Anspruch auf 
angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein Wahlvor­
schlag für sie zugelassen wurde. 

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn es 
sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung handelt oder der 
Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen die allge­
meinen Gesetze verstößt 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kir­
che und den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch ange­
messene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstli­
cher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger reli­
giöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffent­
lichen Verantwortung, zu gewähren. Andere über das ge­
samte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts können angemessen berücksich­
tigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kir­
chen, der verschiedenen religiösen und weltanschaulichen 
Richtungen und den Vertretern der Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Ausspra-

che gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede 
und Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu ge­
währen. 

§ 12 
Verantwortung 

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlaßt oder zu­
gelassen hat, trägt für dessen Inhalt und Gestaltung nach 
Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der allge­
meinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses 
Staatsvertrages die Verantwortung. Verantwortlich ist 
auch, wer es unterlassen hat, in seinem Aufgabenkreis 
pflichtgemäß tätig zu werden. 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 
und 11 dieses Staatsvertrages ist derjenige verantwortlich, 
dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbeson­
dere des Verfassers, Herstellers oder Gestalters eines Bei­
trages, bleibt unberührt. 

§ 13 
Auskunftspflicht 

Die Anstalt hat auf Verlangen Namen und Dienstan­
schrift des Intendanten oder der sonstigen für Sendungen 
Verantwortlichen mitzuteilen. 

§ 14 
Beweissicherung 

(1) Von allen Fernsehsendungen, die das ZDF verbreitet, 
sind vollständige Ton- und Bildaufzeichnungen herzustel­
len und aufzubewahren. Bei der Sendung einer Aufzeich­
nung oder eines Films kann abweichend von Satz 1 die 
Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt werden. Die Auf­
bewahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb die­
ser Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Aufzeich­
nung oder der Film aufzubewahren, bis die Beanstandung 
durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch ge­
richtlichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten 
betroffen zu sein, kann von dem ZDF Einsicht in die Auf­
zeichnungen nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf ei­
gene Kosten vom ZDF Mehrfertigungen herstellen lassen. 

(3) Soweit das ZDF Fernsehtext veranstaltet, stellt es in 
geeigneter Weise sicher, daß berechtigten Interessen Drit­
ter auf Beweissicherung angemessen Rechnung getragen 
wird. 

§ 15 
Eingaben, Beschwerden 

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und 
Anregungen zum Programm an das ZDF zu wenden. 

(2) Das ZDF stellt sicher, daß Programmbeschwerden, in 
denen die Verletzung von Programmgrundsätzen be­
hauptet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich 
beschieden werden. Das Nähere regelt die Satzung. 

III. Abscbnitt 

Datenschutz 

§ 16 
Geltung von Datenschutzvorschriften 

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind 
für den Datenschutz beim ZDF die jeweils geltenden Vor­
schriften des Landesgesetzes zum Schutze des Bürgers 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des Lan­
des Rheinland-pfalz anzuwenden. 

§ 17 
Datenverarbeitung 

für journalistisch-redaktionelle Zwecke 

(1) Soweit personenbezogene Daten durch das ZDF aus­
schließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwek­
ken verarbeitet werden, gelten nur die für das Datenge­
heimnis und für die Datensicherung maßgeblichen Vor­
schriften des Landesgesetzes zum Schutze des Bürgers 
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bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des Lan­
des Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung 
personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar­
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklä­
rungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung 
der Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der 
Daten, so sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungs­
erklärungen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten 
zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewah­
ren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der 
Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann der Betroffene 
Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegen­
den zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die 
Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Inter­
essen der Beteiligten verweigert werden, soweit 
1. aus den Daten auf Personen, die bei 'der Vorbereitung, 

Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen 
berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt 
haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei­
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er­
langten Daten die journalistische Aufgabe des ZDF 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beein­
trächtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten 
oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von an­
gemessenem Umfang verlangen. 

§ 18 
Datenschutzbeauftragter 

(1) Das ZDF bestellt einen Beauftragten für den Daten­
schutz, der an die Stelle des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des 
Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von 
vier Jahren. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Das Amt 
des Beauftragten für den Datenschutz kann neben ande­
ren Aufgaben innerhalb des ZDF wahrgenommen werden. 

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Aus­
übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz un­
terworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Verwal­
tungsrates. 

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsver­
trages, des Landesgesetzes zum Schutze des Bürgers bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten des Landes 
Rheinland-Pfalz und anderer Vorschriften über den Da­
tenschutz bei der gesamten Tätigkeit des ZDF. Dem Be­
auftragten für den Datenschutz ist dabei 

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle 
Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammen­
hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und die 
Datenverarbeitungsprogramme, 

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 

Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem 
Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht entgegengehal­
ten werden. 

(4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet 
der Beauftragte für den Datenschutz den Intendanten. 
Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Daten­
schutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten 
Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
verbinden. Absatz 5 bleibt unberührt. 

(5) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Verstöße 
gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten 
und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer ange­
messenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Ver­
waltungsrat. Von einer Beanstandung kann abgesehen 
werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt 
oder wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist. 

(6) Die vom Intendanten nach Absatz 5 Satz 1 abzuge­
bende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maß­
nahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des 
Beauftragten für den Datenschutz getroffen worden sind. 
Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine 
Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem Beauftrag­
ten für den Datenschutz zu. 

(7) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet dem 
Verwaltungsrat alle 2 Jahre, erstmals zum 1. Oktober 1992, 
einen Bericht über seine Tätigkeit, der auch dem Landes­
beauftragten für den Datenschutz für Rheinland-Pfalz zu 
übersenden ist. Weitere Berichte im Einzelfall erstattet 
der Beauftragte für den Datenschutz auf Anforderung des 
Verwaltungsrats. 

(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den 
Beauftragten für den Datenschutz zu wenden, wenn er der 
Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezoge­
nen Daten durch das ZDF in seinen schutzwürdigen Be­
langen verletzt zu sein. 

IV. Abschnitt 

Organisation, Finanzierung, Haushalt 

§ 19 
Organe 

Die Organe des ZDF sind 

1. der Fernsehrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

§ 20 
Aufgaben des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen 
des ZDF Richtlinien aufzustellen und den Intendanten in 
Programmfragen zu beraten. Er überwacht die Einhaltung 
der Richtlinien und der in den §§ 5, 6, 8 bis 11 und 15 dieses 
Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze. 

(2) Der Fernsehrat beschließt über den vom Verwal­
tungsrat vorzulegenden Entwurf der Satzung; das gleiche 
gilt für Satzungsänderungen. Sofern der Fernsehrat Sat­
zungsänderungen beabsichtigt. ist der Verwaltungsrat 
vorher zu hören. 

(3) Der Fernsehrat genehmigt den Haushaltsplan. Das 
gleiche gilt für den Jahresabschluß und die Entlastung des 
Intendanten auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Die Be­
teiligung an Programmvorhaben nach § 18 Abs. 4 Rund­
funkstaatsvertrag bedarf der Zustimmung des Fernseh­
rates. 

§ 21 
Zusammensetzung des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mit­
gliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragschließenden Länder, der 
von der zuständigen Landesregierung entsandt wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregie­
rung entsandt werden, 

c) zwölf Vertretern der Parteien entsprechend ihrem 
Stärkeverhältnis im Bundestag, die von ihrem Partei­
vorstand entsandt werden, 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
entsandten Vertretern, 

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Vertre­
tern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland ent­
sandten Vertreter, 

g) je einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbun­
des, der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und des 
Deutschen Beamtenbundes, 

h) zwei Vertretern der Bundesvereinigung Deutscher Ar­
beitgeberverbände, einem Vertreter des Deutschen In­
dustrie- und Handelstages, einem Vertreter des Zen­
tralausschusses der Deutschen Landwirtschaft und ei­
nem Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks, 
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i) zwei Vertretern des Bundesverbandes Deutscher Zei~ 
tungsverleger, 

j) je einem Vertreter des Deutschen Journalistenverban­
des e. V. und der Industriegewerkschaft Medien, Druck 
und Papier, Publizistik und Kunst, 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und 
zwar je einem des Diakonischen Werkes der Evangeli~ 
sehen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritas­
verbandes e. V., des Deutschen Roten Kreuzes und des 
Hauptausschusses der Deutschen Arbeiterwohlfahrt 
e.V., 

1) je einem Vertreter des Deutschen Städtetages, des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des 
Deutschen Landkreistages, 

m} einem Vertreter des Deutschen Sportbundes, 
n) einem Vertreter der Europaunion Deutschland e. V., 
o} je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Natur­

schutz Deutschland e. V. und des Naturschutzbundes 
Deutschland, 

p} einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, 
q) e~nem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stali­

nIsmus, 
r) sechzehn Vertretern aus den Bereichen des Erzie­

hungs~ und Bildungswesens, der Wissenschaft, der 
Kunst, der Kultur, der Filmwirtschaft, der Freien Beru­
fe, der Familienarbeit, des Kinderschutzes, der Jugend­
arbeit, des Verbraucherschutzes und des Tierschutzes. 

(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sitzun-
gen des Fernsehrats teil und können zu Fragen, die nicht 
den Programmbereich betreffen, gehört werden. 

(3) Die unter Absatz 1 Buchstaben g) bis q) aufgeführten 
Vertreter werden auf Vorschlag der dort bezeichneten 
Verbände und Organisationen durch die Ministerpräsi­
denten berufen. Die Verbände und Organisationen haben 
in ihre Vorschläge die dreifache Zahl der auf sie entfallen­
den Vertreter aufzunehmen. Der Vorsitzende der Mini­
sterpräsidentenkonferenz bestimmt, bis zu welchem Zeit­
punkt die Vorschlagsliste einzureichen ist. 

(4) Die unter Absatz 1 Buchstabe r) aufgeführten Ver­
treter werden von den Ministerpräsidenten aus den Ange­
hörigen der dort aufgeführten Bereiche berufen. 

(5) Bei den Entscheidungen nach Absatz 3 sollen Frauen 
angemessen berücksichtigt werden. Soweit dem Fernseh­
rat mindestens zwei Vertreter einer Organisation oder ei­
nes Verbandes angehören, soll jeweils auch eine Frau in 
den Fernsehrat berufen werden. Sätze 1 und 2 gelten für 
die Entsendung von Vertretern nach Absatz 1 Buchstabe 
b} und c) entsprechend. 

(6) Die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die 
Berufungen nach Absatz 3 und 4 möglichst einmütig vor­
zunehmen, 

(7) Die Berufenen haben dem Vorsitzenden der Mini~ 
sterpräsidentenkonferenz binnen 14 Tagen nach Zugang 
der Mitteilung über die Berufung zu erklären, ob sie die 
Berufung annehmen. Die Amtszeit der Mitglieder des 
Fernsehrates beginnt mit dessen erstem Zusammentritt. 

(8) Solange und soweit von dem Entsendungs- und Vor­
schlagsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich 
die Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 
Buchstabe c) bis r) aufgeführten Vertreter dürfen nicht 
Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesregie­
rung sein, 

(9) Die Mitglieder des Fernsehrates sind an Weisungen 
nicht gebunden. Sie dürfen weder für die Anstalt noch für 
eine andere Rundfunkanstalt oder einen Zusammen­
schluß von Rundfunkanstalten gegen Entgelt tätig sein. 
Dies gilt nicht für eine gelegentliche nichtständige Vor­
tragstätigkeit. Die Mitglieder des Fernsehrates dürfen 
keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, 
die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mit­
glieder des Fernsehrates zu gefährden. Tritt eine solche 
Interessenkollision' ein, so scheidet das Mitglied aus dem 
Fernsehrat aus. 

(10) Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates be­
trägt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchstabe a) bis f) ge­
nannten Mitglieder können von den entsendungsberech­
tigten Stellen abberufen werden. Scheidet ein Mitglied 

aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den 
Rest der Amtszeit zu berufen. 

§ 22 
Verfahren des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag anderes be­
stimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden mit Ausnahme der Beschlüsse nach § 20 
Abs.2. 

(2) Der Fernsehrat wählt aus seiner Mitte den Vorsit­
zenden und dessen Stellvertreter in geheimer Wahl Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bildung 
von Ausschüssen vorgesehen werden kann. 

(3) Der Fernsehrat tritt mindestens alle drei Monate zu 
einer ordentlichen Sitzung zusammen. Auf Antrag von ei­
nem Fünftel seiner Mitglieder oder des Intendanten muß 
er zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten. 
Die Einladungen ergehen durch den Vorsitzenden. 

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Fernseh­
rates teil. Ihm soll von dem Termin einer Sitzung rechtzei­
tig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen Wunsch zu 
hören. 

§ 23 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienstver­
trag mit dem Intendanten. Der Vorsitzende des Verwal­
tungsrates vertritt das ZDF beim Abschluß des Dienstver­
trages und beim Abschluß sonstiger Rechtsgeschäfte mit 
dem Intendanten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen 
dem ZDF und dem Intendanten. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des In­
tendanten. 

(3) Der Verwaltungsrat legt dem Fernsehrat den Ent­
wurf der Satzung des ZDF vor. Er hat das Recht, Änderun­
gen der Satzung vorzuschlagen. 

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom Inten­
danten entworfenen Haushaltsplan, der dem Fernsehrat 
gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten ist. Das gleiche 
gilt für den Jahresabschluß. 

§ 24 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus vierzehn Mitglie­
dern, nämlich 

a} fünf Vertretern der Länder, darunter einem Vertreter 
des Sitzlandes des ZDF, die von den Ministerpräsiden­
ten gemeinsam berufen werden; die Ministerpräsiden­
ten werden sich bemühen, die Berufungen einmütig 
vorzunehmen; 

b) acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit ei­
ner Mehrheit von drei Fünf tein seiner gesetzlichen 
Mitglieder gewählt werden; diese dürfen weder einer 
Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft 
angehören; wählbar sind auch die Mitglieder des Fern­
sehrates; 

c) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregie­
rung berufen wird. 

(2) Mitglieder des Fernsehrates scheiden mit ihrer Be­
rufung oder der Annahme ihrer Wahl in den Verwaltungs­
rat aus dem Fernsehrat aus. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre. § 21 
Abs. 10 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung 
kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl der 
Mitglieder entsprechend. 

(5) § 21 Abs. 9 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsra­
tes entsprechend. 

§ 25 
Verfahren des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus sei-
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ner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter mit 
der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder anwesend ist. 
Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen. Beschlüsse gemäß §§ 23 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 4, 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von 
drei Fünf teIn der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. 

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf 
Antrag von drei Mitgliedern muß er ihn einberufen. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an den 
Sitzungen des Fernsehrates teilnehmen. Sie haben das 
Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu äußern. 

§ 26 
Wahl und Amtszeit des Intendanten 

(1) Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die Dauer 
von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die Wahl 
sind mindestens drei Fünftel der Stimmen der gesetzli­
chen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, 
wer 

a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deutschland hat, 

b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann, 
d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden 

und die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen 
sowie 

e) Grundrechte nicht verwirkt hat 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zu­
stimmung des Fernsehrates entlassen; der Beschluß des 
Fernsehrates bedarf der Mehrheit von drei Fünf tein der 
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist 
vor der Beschlußfassung zu hören. Mit der Entlassung 
scheidet der Intendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge 
sind ihm für die Dauer der Wahlzeit weiterzugewähren. 

§ 27 
Der Intendant 

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und au­
ßergerichtlich. Er ist für die gesamten Geschäfte des ZDF 
einschließlich der Gestaltung der Programme verantwort­
lich. 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat 

a) den Programmdirektor, 
b) den Chefredakteur, 
c) den Verwaltungsdirektor 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner 
Abwesenheit. 

§ 28 
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte 

des Intendanten 

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwal­
tungsrates zu folgenden Rechtsgeschäften: 
1. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstük­

ken, 
2. Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und 

Beteiligungen an ihnen, 
3. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von 

Krediten, 
4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürg­

schaft oder einer Garantie, 
5. Abschluß von Tarifverträgen, 
6. Abschluß von Anstellungsverträgen mit leitenden An­

gestellten nach näherer Bestimmung der Satzung mit 
Ausnahme der Bestimmung derjenigen leitenden An­
gestellten, die ausschließlich mit künstlerischen Aufga­
ben betraut sind, 

7. Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert von 
mehr als 500000,- DM, außer bei Verträgen über Her­
stellung oder Lieferung von Programmteilen. 

§ 29 
Finanzierung 

(1) Das ZDF erhält 30 vom Hundert der in den Ländern 
anfallenden Fernsehgebühr. Die Ministerpräsidenten sind 
ermächtigt, die Höhe des Gebührenanteils durch Verein­
barung neu zu regeln. Die Vereinbarung gilt als zustande­
gekommen, wenn elf Länder zustimmen. 

(2) Im übrigen deckt das ZDF seine Ausgaben durch 
Einnahmen aus Werbung und sonstige Einnahmen. 

(3) Soweit das ZDF nach Aq~ug der eigenen Ausgaben 
und notwendigen Rücklagen Uberschüsse erzielt, fließen 
Beträge in entsprechender Höhe aus den Einnahmen 
nach Absatz 2 den Ländern im Verhältnis der jeweiligen 
Fernsehteilnehmerzahl zur Verwendung für kulturelle 
Zwecke zu. 

§ 30 
Haushaltswirtschaft 

(1) Das ZDF ist in seiner Haushaltswirtschaft selbstän­
dig, soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt 
oder zuläßt. 

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Fi­
nanzordnung, die der Verwaltungsrat erläßt. Der Haushalt 
ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirt­
schaftlichkeit aufzustellen. 

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt 
der Prüfung durch den Rechnungshof des Sitzlandes. Die 
Prüfungsberichte sind dem Intendanten, dem Vorsitzen­
den des Verwaltungsrates, dem Vorsitzenden des Fern­
sehrates und den Landesregierungen zuzuleiten. 

§ 31 
Rechtsaufsicht 

(1) Die Landesregierungen wachen über die ordnungs­
gemäße Durchführung der Bestimmungen dieses Staats­
vertrages, des Rundfunkstaatsvertrages und über die Be­
achtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie üben 
diese Befugnis durch eine Landesregierung in zweijähri­
gem Wechsel aus; der Wechsel richtet sich nach der alpha­
betischen Reihenfolge der Länder. Die rechtsaufsichts­
führende Landesregierung ist jeweils zugleich zuständige 
Behörde nach § B Abs. 1 Satz 1 des Rundfunkstaatsver­
trages. 

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, 
wenn die zuständigen Organe des ZDF die ihnen obliegen­
den Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht hin­
reichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landes­
regierung ist berechtigt, dem ZDF im Einzelfall eine ange­
messene Frist zur Wahrnehmung seiner Pflichten zu 
setzen. 

§ 32 
Konkursunfähigkeit 

Eine Konkursfähigkeit des ZDF besteht nicht. 

V. Abschnitt 

Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 33 
Konstituierung des 

Fernsehrates und des Verwaltungsrates, 
Rechtsaufsicht 

(1) Die laufende Amtsperiode des Fernsehrates endet 
am 31. März 1992. Die laufende Amtsperiode des Verwal­
tungsrates endet am 30. Juni 1992. Bis zU diesen Zeitpunk­
ten sind Fernsehrat und Verwaltungsrat nach den Vor­
schriften dieses Staatsvertrages neu zu bilden. 

(2) Bis zur Konstituierung des Fernsehrates und Ver­
waltungsrates bleiben der bisherige Fernsehrat und bis­
herige Verwaltungsrat geschäftsführend im Amt. 

(3) Die Ausübung der Rechtsaufsicht nach § 31 Abs. 1 
Satz 2 liegt zuerst bei der Landesregierung des Landes, 
das die Rechtsaufsicht vor Inkrafttreten dieses Staatsver­
trages ausübt. 
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§ 34 
Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalender­
jahres mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden, 
erstmalig zum 31. Dezember 1998. Die Kündigung ist ge­
genüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe­
renz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Betei­
ligten läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Beteiligten 
zueinander unberührt, jedoch kann jeder der übrigen Be­
teiligten den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung zu demselben 
Zeitpunkt kündigen. 

(2) Wird der Rundfunkstaatsvertrag nach seinem § 37 
Abs. 1 gekündigt, gelten die auf das ZDF anwendbaren 
Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages für das ZDF 
fort, mit Ausnahme des § 15 Abs. 1 und 2. Im Falle einer 
Kündigung einzelner Vorschriften des Rundfunkstaats­
vertrages nach seinem § 37 Abs. 3 finden die gekündigten 
Vorschriften auf das ZDF keine Anwendung. 

Artikel 4 

Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

§ Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 
§ 2 Rundfunkgebühr 
§ 3 Anzeigepflicht 
§ 4 Beginn und Ende der Gebührenpflicht, Zahlungswei-

se, Auskunftsrecht 
§ 5 Zweitgeräte, gebührenfreie Geräte 
§ 6 Gebührenbefreiung, 
§ 7 Gebührengläubiger, Schickschuld, Erstattung, Voll­

streckung 
§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag, 

Datenübermittlung 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
§ 10 Übergangsregelung 
§ 11 Vertragsdauer, Kündigung 

§ 1 
Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 

(1) Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses Staats­
vertrages sind technische Einrichtupgen, die zur drahtlo­
sen oder drahtgebundenen, nicht zeitversetzten Hör- oder 
Sichtbarmachung oder Aufzeichnung von Rundfunkdar­
bietungen (Hörfunk und Fernsehen) geeignet sind. Rund­
funkempfangsgeräte sind auch Lautsprecher, Bildwieder­
gabegeräte und ähnliche technische Einrichtungen als ge­
sonderte Hör- oder Sehstellen. Mehrere Geräte gelten 
dann als ein einziges Rundfunkempfangsgerät, wenn sie 
zur Verbesserung oder Verstärkung des Empfangs einan­
der zugeordnet sind und damit eine einheitliche Hör- oder 
Sehstelle bilden. 

(2) Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rundfunkemp­
fangsgerät zum Empfang bereithält. Ein Rundfunkemp­
fangsgerät wird zum Empfang bereitgehalten, wenn damit 
ohne besonderen zusätzlichen technischen Aufwand 
Rundfunkdarbietungen, unabhängig von Art, Umfang und 
Anzahl der empfangbaren Programme, unverschlüsselt 
oder verschlüsselt, empfangen werden können. 

(3) Für das in ein Kraftfahrzeug eingebaute Rundfunk­
empfangsgerät gilt derjenige als Rundfunkteilnehmer, für 
den das Kraftfahrzeug zugelassen ist. Ist das Kraftfahr­
zeug nicht zugelassen, gilt der Halter des Kraftfahrzeugs 
als Rundfunkteilnehmer. 

§2 
Rundfunkgebühr 

(1) Die Rundfunkgebühr besteht aus der Grundgebühr 
und der Fernsehgebühr. Ihre Höhe wird durch den Rund­
funkfinanzierungsstaatsvertrag festgesetzt. 

(2) Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich der Re­
gelung des § 5 für jedes von ihm zum Empfang bereitge­
haltene Rundfunkempfangsgerät eine Grundgebühr und 

für das Bereithalten jedes Fernsehgerätes jeweils zusätz­
lich eine Fernsehgebühr zu entrichten. Wenn hiernach 
Grundgebühren für Hörfunkgeräte zu entrichten sind, 
sind weitere Grundgebühren für Fernsehgeräte nur zu 
entrichten, soweit die Zahl der von einem Rundfunkteil­
nehmer bereitgehaltenen Fernsehgeräte die Zahl der Hör­
funkgeräte übersteigt. 

(3) Im Falle der gewerblichen Vermietung eines Rund­
funkempfangsgerätes sind die Rundfunkgebühren bei ei­
ner Vermietung für einen Zeitraum bis zu drei Monaten 
nicht vom Mieter, sondern vom Vermieter zu zahlen; wird 
das Gerät mehrmals vermietet, so sind für den Zeitraum 
von drei Monaten die Rundfunkgebühren nur einmal zu 
zahlen. 

§3 
Anzeigepflicht 

(1) Beginn und Ende des Bereithaltens eines Rundfunk­
empfangsgerätes zum Empfang sind unverzüglich der 
Landesrundfunkanstalt anzuzeigen, in deren Anstaltsbe­
reich der Rundfunkteilnehmer wohnt, sich ständig aufhält 
oder ständig ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereithält; entsprechendes gilt für einen Wohnungswech­
seL In den Fällen des § 5 Abs. 1 und 3 bis 6 besteht keine 
Anzeigepflicht. 

(2) Bei der Anzeige hat der Rundfunkteilnehmer der 
Landesrundfunkanstalt folgende Daten mitzuteilen und 
auf Verlangen nachzuweisen: 

1. Vor- und Familienname, sowie früherer Name, unter 
dem ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 

2. Geburtsdatum, 
3. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters, 
4. gegenwärtige Anschrift sowie letzte Anschrift, unter 

der ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 
5. Zugehörigkeit zu einer der in § 5 genannten Branchen, 
6. Beginn und Ende des Bereithaltens von Rundfunkemp­

fangsgeräten, 
7. Art, Zahl, Nutzungsart und Standort der Rundfunkemp­

fangsgeräte, 
8. Rundfunkteilnehmernummer und 

,9. Grund der Abmeldung (Haushaltsauflösung oder son­
stige Ereignisse). 

(3) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 2 ge­
nannten Daten nur für die ihr im Rahmen des Rundfunk­
gebühreneinzugs obliegenden Aufgaben verarbeiten und 
nutzen. Werden erstmals die Daten in einer automatisier­
ten Datei gespeichert, ist der Rundfunkteilnehmer nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts darauf hinzuwei­
sen. 

(4) Jede Landesrundfunkanstalt kann für ihren An­
staltsbereich eine andere Stelle mit der Entgegennahme 
der Anzeige beauftragen, diese Stelle ist in den amtlichen 
Verkündungsblättern der Länder öffentlich bekanntzu­
machen. 

§4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht, 

Zahlungsweise, Auskunftsrecht 

(1) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt mit dem er­
sten Tag des Monats, in dem ein Rundfunkempfangsgerät 
zum Empfang bereitgehalten wird. 

(2) Die Rundfunkgebührenpflicht endet mit Ablauf des 
Monats, in dem das Bereithalten eines Rundfunkemp­
fangsgerätes endet, jedoch nicht vor Ablauf des Monats, in 
dem dies der Landesrundfunkanstalt angezeigt worden 
ist. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind in der Mitte eines Drei­
monatszeitraums für jeweils drei Monate zu leisten. 

(4) Der Anspruch auf Rundfunkgebühren verjährt in 
vier Jahren .. 

(5) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann vom 
Rundfunkteilnehmer oder von Personen, bei denen tat­
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, daß sie ein Rundfunk­
empfangsgerät zum Empfang bereithalten und dies nicht 
oder nicht umfassend nach § 3 Abs. 1 und 2 angezeigt ha­
ben, Auskunft über diejenigen Tatsachen verlangen, die 
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Grund, Höhe und Zeitraum ihrer Gebührenpflicht betref­
fen. Die Auskunft kann auch von Personen verlangt wer­
den, die mit den in Satz 1 genannten Personen in häusli­
cher Gemeinschaft leben. Die Landesrundfunkanstalt 
kann dabei neben den in § 3 Abs. 2 genannten Daten im 
Einzelfall weitere Daten erheben, soweit dies nach Satz 1 
erforderlich ist~ § 3 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Der 
Anspruch auf Auskunft kann im Verwaltungszwangsver­
fahren durchgesetzt werden. 

(6) Über Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunk­
te vorliegen, daß sie ein Rundfunkempfangsgerät zum 
Empfang bereithalten und dies nicht oder nicht umfas­
send nach § 3 angezeigt haben, dürfen die Landesrund­
funkanstalten auch Auskünfte bei den Meldebehörden 
einholen, soweit dies zur Überwachung der Rundfunkge­
bührenpflicht erforderlich ist und die Erhebung der Daten 
beim Betroffenen nicht möglich ist oder einen unverhält­
nismäßigen Aufwand erfordern würde. Besondere melde­
rechtliche Regelungen des Landesrechts, die eine Über­
mittlung von Daten an Landesrundfunkanstalten oder die 
aufgrund des § 8 Abs. 2 Satz 1 von ihnen beauftragte Stelle 
zulassen, bleiben unberührt. 

(7) Die Landesrundfunkanstalten werden ermächtigt, 
Einzelheiten des Anzeigeverfahrens und des Verfahrens 
zur Leistung der Rundfunkgebühren einschließlich von 
Nachlässen bei längerfristiger Vorauszahlung und von 
Säumniszuschlägen durch Satzung zu regeln. Die Satzun­
gen sollen übereinstimmen; sie bedürfen der Genehmi­
gung der Landesregierung und sind in den amtlichen Ver­
kündungsblättern der Länder zu veröffentlichen. 

§5 
Zweitgeräte, gebührenfreie Geräte 

(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für weitere 
Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die von einer na­
türlichen Person oder ihrem Ehegatten 

1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum Emp­
fang bereitgehalten werden, wobei für Rundfunkemp­
fangsgeräte in mehreren Wohnungen für jede Wohnung 
eine Rundfunkgebühr zu entrichten ist; 

2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach tragbare 
Rundfunkempfangsgeräte vorübergehend außerhalb 
ihrer Wohnung oder vorübergehend außerhalb ihres 
Kraftfahrzeuges zum Empfang bereitgehalten werden. 

Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Satzes 1 
besteht auch nicht für weitere Rundfunkempfangsgeräte, 
die von Personen zum Empfang bereitgehalten werden, 
welche mit dem Rundfunkteilnehmer in häuslicher Ge­
meinschaft leben und deren Einkommen den einfachen 
Sozialhilferegelsatz nicht übersteigt. 

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht 
für Zweitgeräte in solchen Räumen oder Kraftfahrzeugen, 
die zu gewerblichen Zwecken oder zu einer anderen selb­
ständigen Erwerbstätigkeit des Rundfunkteilnehmers 
oder eines Dritten genutzt werden. Auf den Umfang der 
Nutzung der Rundfunkempfangsgeräte, der Räume oder 
der Kraftfahrzeuge zu den in Satz 1 genannten Zwecken 
kommt es nicht an. 

(3) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der Her­
stellung, dem Verkauf, dem Einbau oder der Reparatur 
von Rundfunkempfangsgeräten befassen, sind berechtigt, 
bei Zahlung der Rundfunkgebühren für ein Rundfunk­
empfangsgerät weitere entsprechende Geräte für Prüf­
und Vorführzwecke auf ein und demselben Grundstück 
oder zusammenhängenden Grundstücken gebührenfrei 
zum Empfang bereitzuhalten. Außerhalb der Geschäfts­
räume können Rundfunkempfangsgeräte von diesen Un­
ternehmen gebührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche 
zu Vorführzwecken bei Dritten zum Empfang bereitgehal­
ten werden. 

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und 
die Landesmedienanstalten sind von der Rundfunkgebüh­
renpflicht befreit. 

(5) Der Bundesminister für Post und Telekommunika­
tion und die Deutsche Bundespost Telekom sind von der 
Rundfunkgebührenpflicht für ihre Dienstgeräte befreit, 
soweit sie diese im Zusammenhang mit ihren hoheitlichen 
Aufgaben bei der Verbreitung von Rundfunk zum Emp­
fang bereithalten. 

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 des Ge­
setzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen 
vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBl. 
1964 II S. 957) oder entsprechender Rechtsvorschriften 
Vorrechte genießen, sind von der Rundfunkgebühren­
pflicht befreit. 

(7) Private RundIunkveranstalter oder -anbieter werden 
auf Antrag von der Rundfunkgebührenpflicht für Rund­
funkempfangsgeräte befreit, die sie für betriebliche, ins­
besondere studio- und überwachungstechnische Zwecke 
zum Empfang bereithalten. Für das Verfahren gelten die 
Rechtsverordnungen über die Befreiung von der Rund­
funkgebührenpflicht nach § 6 Abs. 1 entsprechend. 

§6 
Gebührenbefreiung 

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverord­
nung die Voraussetzungen für die Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht oder für eine Ermäßigung der 
Rundfunkgebühr in folgenden Fällen bestimmen: 

1. Aus sozialen Gründen oder aus Billigkeitsgründen für 
Rundfunkempfangsgeräte von natürlichen Personen im 
ausschließlich privaten Bereich; 

2. für das Bereithalten von Rundfunkempfangsgeräten in 
Unternehmen, Betrieben oder Anstalten, insbesondere 
Krankenhäusern und Heimen. Voraussetzung für die 
Befreiung ist, daß die Rundfunkempfangsgeräte von 
dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebs oder der Ein­
richtung bereitgehalten werden, und der Rechtsträger 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne 
der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dient. Das gleiche 
gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines 
Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei 
Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und 
Altenpflegeheimen genügt es, wenn diese Einrichtun­
gen nach § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit sind; 

3. für allgemein- und berufsbildende Schulen. 

(2) Die Rechtsverordnungen sollen übereinstimmen. 

(3) Eine Befreiung von der RundfunkgebührenpfIicht 
wird nur auf Antrag und befristet gewährt. 

(4) Entscheidet nicht die Landesrundfunkanstalt über 
den Antrag auf Gebührenbefreiung, ist durch Rechtsver­
ordnung auch zu bestimmen, welche personenbezogenen 
Daten die für die Entscheidung zuständige Stelle an die 
Landesrundfunkanstalt zu übermitteln hat. 

§7 
Gebührengläubiger, Schickschuld, 

Erstattung, Vollstreckung 

(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht der 
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzie­
rungsstaatsvertrag bestimmten Umfang der Landesme­
dienanstalt zu, in deren Bereich das Rundfunkempfangs­
gerät zum Empfang bereitgehalten wird. 

(2) Das Aufkommen aus der Fernsehgebühr steht der 
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzie­
rungsstaatsvertrag bestimmten Umfang der Landesme­
dienanstalt, in deren Bereich das Fernsehempfangsgerät 

.zum Empfang bereitgehalten wird, sowie dem Zweiten 
Deutschen Fernsehen (ZDF) zu. Der Anteil des ZDF nach 
§ 29 des ZDF-Staatsvertrages errechnet sich aus dem Auf­
kommen aus der Fernsehgebühr nach Abzug der Anteile 
der Landesmedienanstalten. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige Lan­
desrundfunkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die 
Landesrundfunkanstalten können andere Stellen mit der 
Einziehung beauftragen; diese Stellen sind in den amtli­
chen Verkündungsblättern der Länder öffentlich bekannt­
zumachen. Die Landesrundfunkanstalten oder die von ih­
nen beauftragten Stellen führen die Anteile, die dem ZDF 
und den Landesmedienanstalten zustehen, an diese ab. 
Die Kosten des Gebühreneinzugs tragen die Landesrund­
funkanstalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten 
entsprechend ihren Anteilen. 

(4) Soweit Rundfunkgebühren ohne rechtlichen Grund 
entrichtet wurden, kann derjenige, auf dessen Rechnung 
die Zahlung bewirkt worden ist, von der zuständigen Lan-
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desrundfunkanstalt die Erstattung des entrichteten Be­
trages fordern. Der Erstattungsanspruch verjährt mit dem 
Ende des vierten Jahres, das auf das Jahr folgt. in dem der 
Anspruch entstanden ist. Das ZDF und die Landesme­
dienanstalten haben die auf sie entfaUenden Anteile des 
Erstattungsbetrages an die zuständigen Landesrundfunk­
anstalten abzuführen. 

(5) Die Rundfunkgebührenschuld wird durch die nach 
Absatz 1 zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. 
Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren können 
anstelle der nach Absatz 1 zuständigen Landesrundfunk­
anstalt auch von der Landesrundfunkanstalt im eigenen 
Namen erlassen werden, in deren Anstaltsbereich der 
Rundfunkteilnehmer zur Zeit des Erlasses des Bescheides 
wohnt, sich ständig aufhält oder ständig ein Rundfunk­
empfangsgerät zum Empfang bereithält. 

(6) Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren 
werden im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt. Er­
suchen um VoUstreckungshilfe gegen Gebührenschuldner, 
die in anderen Ländern ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt haben, können von der Landesrundfunkan­
stalt, an die die Gebühr zu entrichten ist, unmittelbar an 
die für den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt zuständi­
ge Vollstreckungsbehörde gerichtet werden. 

§8 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Auftrag, Datenübermittlung 

(1) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten Dritte 
mit der Ermittlung von Personen, die der Anzeigepflicht 
nach § 3 nicht nachgekommen sind, und mit der Erhebung 
der dafür erforderlichen Daten, gelten die für die Daten­
verarbeitung im Auftrag anwendbaren Bestimmungen. 

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine an­
dere Stelle mit der Einziehung der Rundfunkgebühren, 
verarbeitet diese für die Landesrundfunkanstalten als 
Auftragnehmer die beim Gebühreneinzug anfallenden 
personenbezogenen Daten. Bei dieser Stelle ist unbescha­
det der Zuständigkeit des nach Landesrecht für die Lan­
desrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftrag­
ten ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestel­
len. Er arbeitet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit 
dem nach dem Landesrecht für die Rundfunkanstalt zu­
ständigen Datenschutzbeauftragten zusammen und un­
terrichtet diesen über Verstöße gegen Datenschutzvor­
schriften sowie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im 
übrigen gelten die für den betrieblichen Datenschutzbe­
auftragten anwendbaren Bestimmungen des Bundesda­
tenschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf im Ein­
zelfall die von ihr gespeicherten personenbezogenen Da­
ten der Rundfunkteilnehmer an andere Landesrundfunk­
anstalten auch im Rahmen eines automatisierten Abruf­
verfahrens übermitteln, soweit dies zur rechtmäßigen Er­
füllung der Aufgaben der übermittelnden oder der emp­
fangenden Landesrundfunkanstalt beim Gebühreneinzug 
erforderlich ist. Die übermittelnde Landesrundfunkanstalt 
hat aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus wel­
chem Grund welche personenbezogenen Daten übermit­
telt worden sind. 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig 

1. das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes zum 
Empfang entgegen § 3 nicht innerhalb eines Monats an­
zeigt; 

2. ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält 
und die fällige Rundfunkgebühr länger als sechs Mona­
te ganz oder teilweise nicht leistet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der 
Landesrundfunkanstalt verfolgt. Die Rundfunkanstalt ist 
vom Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind ein Jahr 
nach Abschluß des jeweiligen Verfahrens zu löschen. 

§ 10 
Übergangsregelung 

(1) Für Befreiungen von der Rundfunkgebührenpflicht, 
die Personen in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg­
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
sowie in dem Teil des bandes Berlin, in dem das Grundge­
setz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, aufgrund Anlage 11 
der Rundfunk-Anordnung vom 28. Februar 1986 (GBl. der 
DDR I, 10 S. 11), i. d. F. der Anlage 2, Kapitel XIII, Sachge­
biet C, Abschnitt 111, 4. zum Vertrag zwischen der Bundes­
republik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands 
vom 31. August 1990 (BGBl. Teil 11, Nr. 35, S. 885) - in Ver­
bindung mit der Anordnung über die Erhöhung der Hör­
Rundfunk und Fernseh-Rundfunkgebühren vom 4. Sep­
tember 1990 (GBl. der DDR I Nr. 59, S. 1449) - vor Inkraft­
treten dieses Staatsvertrages gewährt worden sind, gelten 
die nachfolgenden Bestimmungen: 

1. Auf Befreiungen, die vor dem 15. August 1990 erteilt 
wurden, kann sich ein Rundfunkteilnehmer längstens 
bis zum 31. Dezember 1992 berufen. 

2. Befreiungen, die nach dem 15. August 1990 ausgespro­
chen wurden, enden zum 30. Juni 1993. 

3. Abweichend von Ziffer 2 enden Befreiungen für 
Schwerstbeschädigte ab Stufe 111, die nach dem 15. Au­
gust 1990 erteilt wurden, zum 31. Dezember 1993. 

4. Ab dem 1. Januar 1992 können neue Befreiungen nur 
noch auf Grund der nach diesem Staatsvertrag erlasse­
nen Befreiungsverordnungen erteilt werden. 

5. Liegen in den Fällen der Ziffern 1 bis 3 bei einem 
Rundfunkteilnehmer die Voraussetzungen für eine Ge­
bührenbefreiung nach der ab 1. Januar 1992 gültigen 
Rechtslage bei Auslaufen der Befreiung vor, so kann ei­
ne anschließende Befreiung auch noch innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Auslaufen beantragt werden. 

6. Auch die bis zum 31. Dezember 1991 erteilten Befreiun­
gen erlöschen in jedem Fall bei Wegfall ihrer Voraus­
setzungen. 

(2) Die Benachrichtigungspflicht nach § 3 Abs. 3 Satz 2 
gilt nur für die erstmalige Speicherung personenhezoge­
ner Daten nach dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages. 

(3) Von Rundfunkteilnehmern in den Ländern Branden­
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An­
halt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, 
in dem das Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht 
galt, die ihre Gebühren bislang per Lastschriftverfahren 
auf Grund der Anordnung über die Verrechnung von 
Geldforderungen und Geldverbindlichkeiten im Abbu­
chungsverfahren vom 11. September 1981 (GBl. der DDR I 
Nr. 28 S. 343) bezahlt haben, können die Gebühren weiter­
hin im Lastschriftverfahren abgebucht werden, sofern die 
Teilnehmer nicht widersprechen. 

§11 
Vertragsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann 
von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres 
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstma­
lig zum 31. Dezember 1998. Wird der Staatsvertrag zu die­
sem Termin nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem vier Jahre späteren Ter­
min erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsit­
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Die Kündigung eines Beteiligten läßt das Ver­
tragsverhältnis der übrigen Beteiligten zueinander unbe­
rührt, jedoch kann jeder der übrigen Beteiligten den Ver­
trag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang 
der Kündigungserklärung zu demselben Zeitpunkt kündi­
gen. 

Artikel 5 

Rundlunkfinanzierungsstaatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abschnitt 
Höhe der Rundfunkgebühr 

§ 1 Höhe der Rundfunkgebühr 
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§ 2 
§ 3 

§ 4 

§ 5 

Besondere Mittel aus der Rundfunkgebühr 
Bundesweiter Hörfunk 

11. Abschnitt 
Anteil der Landesmedienanstalten 

Höhe des Anteils 
Zuweisung des Anteils 

111. Abschnitt 
Finanzausgleich 

§ 6 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzaus-
gleich 

§ 7 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 
§ 8 Umfang der Finanzausgleichsmasse 
§ 9 Vereinbarung der Rundfunkanstalten 
§ 10 Beschluß der Landesregierungen 

IV. Abschnitt 
Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§ 11 Kündigung 

I. Abschnitt 

Höhe der Rundfunkgebühr 

§ 1 
Höhe der Rundfunkgebühr 

(1) Die Rundfunkgebühr wird für alle Länder gemein­
sam mit Wirkung zum 1. Januar 1995 monatlich wie folgt 
festgesetzt: 

1. Die Grundgebühr: 
2. Die Fernsehgebühr: 

8,25 DM 
15,55 DM 

Die Festsetzung nach Satz 1 erfolgt für die Länder Baden­
Württemberg, Bayern, Bremen, Hamhurg, Hessen, Nieder­
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schieswig-Hol­
stein, Rheinland-Pfalz und für den Teil Berlins, für den 
bereits vor dem 3. Oktober 1990 das Grundgesetz galt, be­
reits mit Wirkung zum 1. Januar 1992. 

(2) Für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 wird die Rund­
funkgebühr in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg­
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie 
in dem Teil Berlins, für den vor dem 3. Oktober 1990 das 
Grundgesetz nicht galt, monatlich wie folgt festgesetzt: 

a) Mit Wirkung zum 1. Januar 1992: 
1. Die Grundgebühr: 
2. Die Fernsehgebühr: 

b) Mit Wirkung zum 1. Januar 1993: 
1. Die Grundgebühr: 
2. Die Fernsehgebühr: 

c) Mit Wirkung zum 1. Januar 1994: 
1. Die Grundgebühr: 
2. Die Fernsehgebühr: 

§2 

6,00 DM 
13,00 DM 

6,75 DM 
13,85 DM 

7,50 DM 
14,70 DM 

Besondere Mittel aus der Rundfunkgebühr 

(1) Für die Zeit bis einschließlich 31. Dezember 1994 ha­
ben die am Gebührenaufkommen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 
beteiligten Landesrundfunkanstalten sowie die Anstalt 
"Zweites Deutsches Fernsehen" an die Landesrundfunk­
anstalten, deren gesetzlicher Programmauftrag die Ver­
sorgung der in § 1 Abs. 2 genannten Gebiete umfaßt, mo­
natlich das Aufkommen aus 1 DM der Rundfunkgebühr 
zur Finanzierung des Aufbaus des Rundfunks abzuführen, 
und zwar das Aufkommen aus 0,30 DM der Grundgebühr 
und das Aufkommen aus 0,70 DM der Fernsehgebühr. Die 
Mittel sind insbesondere entsprechend der Zahl der 
Rundfunkteilnehmer in den in § 1 Abs. 2 genannten Ge­
bieten zum Stand 30. Juni 1991 und unter Berücksichti­
gung eines angemessenen Finanzbedarfs für die investive 
Erstaustattung zu verteilen. Das Nähere regeln die Mini­
sterpräsidenten durch Vereinbarung auf Vorschlag der 
Ministerpräsidenten der Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. 

(2) Die nach Absatz 1 begünstigten Landesrundfunkan­
stalten können die ihnen zustehenden Mittel in zwölf glei­
chen Teilbeträge-n vierteljährlich, jeweils in der Mitte des 
Kalendervierteljahres abrufen oder diese Teilbeträge auf 
einen der späteren Abruf termine übertragen. Erster Ab­
ruf termin ist der 15. Februar 1992, letzter Abruf termin ist 
der 15. November 1994. Soweit Teilbeträge nicht bis zum 
letzten Abruf termin abgerufen sind, verbleiben sie dem 
allgemeinen Rundfunkgebührenaufkommen. 

(3) Die Beträge dürfen nur zum Aufbau des Rundfunks 
in den in § 1 Abs. 2 genannten Gebieten verwendet wer­
den. 

(4) Die abzuführenden Anteile der Landesrundfunkan­
stalten und der Anstalt "Zweites Deutsches Fernsehen" 
bemessen sich nach dem Fernsehgebührenschlüssel des 
§ 29 Abs. 1 des Staatsvertrages über die Anstalt des öffent­
lichen Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen"; die abzu­
führenden Anteile der Landesrundfunkanstalten zuein­
ander bemessen sich nach dem zum Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Staatsvertrages geltenden Grund- und 
Fernsehgebührenschlüssel. 

(5) Soweit die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich­
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten oder die Anstalt des öffentlichen 
Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen" sich nicht an der 
nationalen Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals 
beteiligen, stehen der nationalen Stelle des Europäischen 
Fernsehkulturkanals für die Finanzierung dieses Pro­
grammvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden 
Anteile an der Finanzierung unmittelbar aus deren Fern­
sehgebührenaufkommen zu. Der Anteil dieser Anstalten 
bemißt sich nach dem für sie in Ziffer 6.2 des Gesell­
schaftsvertrages der nationalen Stelle des Europäischen 
Fernsehkulturkanals in der Fassung vom 13. März 1991 
vorgesehenen Pflichtanteil für die Programmzulieferung. 
Dabei ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 210 Mil­
lionen DM zugrundezulegen. Für den Abruf der Teilbeträ­
ge gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

§3 
Bundesweiter Hörfunk 

(1) Zum Aufbau und zum Betrieb des bundesweiten 
Hörfunks verwenden die in der ARD zusammengeschlos­
senen Landesrundlunkanstalten und das ZDF gemeinsam 

~ ab dem 1. Januar 1992 das Aufkommen aus der Grund-
gebühr in den in § 1 Abs. 1 Satz 2 genannten Ländern 
aus einem Betrag von monatlich 0,75 DM zuzüglich ei­
nes Betrages von jährlich 58 Mio. DM aus dem Aufkom­
men aus der Grundgebühr, 

- ab dem 1. Januar 1995 das Aufkommen aus der Grund­
gebühr in allen Ländern aus einem Betrag von monat­
lich 0,75 DM. 

Sofern die Übernahme von Deutschlandfunk und RIAS 
durch die Länder erst nach dem 1. Januar 1992 erfolgt, 
wird für jeden angefangenen Monat der anteilige Betrag 
von jährlich 58 Mio. DM aus dem gemeinsamen Gebüh­
renaufkommen von ARD und ZDF nach Satz 1 an den 
Deutschlandfunk abgeführt; die Abführungspflicht endet 
spätestens am 30. Juni 1992. 

(2) Das Nähere wird staatsvertraglieh geregelt. 

11. Abschnitt 

Anteil der Landesmedienanstalten 

§4 
Höhe des Anteils 

Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten be­
trägt 2 vom Hundert des Aufkommens aus der Grundge­
bühr und 2 vom Hundert des Aufkommens aus der Fern­
sehgebühr nach Abzug der besonderen Anteile nach § 2 
Abs. 1. Aus dem jährlichen Gesamtbetrag des Anteils aller 
Landesmedienanstalten erhält jede Landesmedienanstalt 
vorab einen Sockelbetrag von 1 Mio. DM. Der verbleiben­
de Betrag steht den einzelnen Landesmedienanstalten im 
Verhältnis des Aufkommens aus der Rundfunkgebühr in 
ihren Ländern zu. 
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§5 
Zuweisung des Anteils 

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung 
von ihrer zuständigen Landesrundfunkanstalt jeweils zur 
Mitte eines Kalendervierteljahres angemessene Ab­
schlagszahlungen. Die Schlußzahlung für ein Kalender­
jahr ist spätestens sechs Monate nach Ablauf des Kalen­
derjahres zu leisten. 

III. Abschnitt 

Finanzausgleich 

§6 
Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich 

Die Rundfunkanstalten werden ermächtigt und ver­
pflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich durchzu­
führen. Der Finanzausgleich muß gewährleisten, daß 
1. die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtli­

chen Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rund­
funkanstalten, die wegen ihrer Bedeutung für den ge~ 
samten Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrge­
nommen werden müssen, erfüllt werden können; 

2. jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes 
Programm zu gestalten und zu senden. 

§7 
Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach 
Maßgabe ihrer Finanzkraft gemäß der nach § 9 dieses 
Staatsvertrages zwischen diesen Rundfunkanstalten ab­
zuschließenden Vereinbarung aufgebracht. 

§8 
Umfang der Finanzausgleichsmasse 

(1) Die Finanzausgleichsmasse beträgt jährlich minde­
stens 155 Mio. DM. 

(2) Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten der Saar­
ländische Rundfunk mindestens 84,149 Mio. DM, Radio 
Bremen mindestens 71,338 Mio. DM und der Sender 
Freies Berlin höchstens 45 Mio. DM. 

(3) Die Finanzausgleichsmasse nach Absa4 1 und die 
Zuwendungen nach Absatz 2 sind späteren Änderungen 
der Rundfunkgebühr im gleichen Verhältnis anzupassen. 

§9 
Vereinbarung der Rundfunkanstalten 

Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der Fi­
nanzausgleich von den in § 7 Satz 1 genannten Rundfunk­
anstalten im einzelnen vereinbart. Rundfunkanstalten, die 
nicht in die Finanzausgleichsmasse gemäß § 8 Abs. 1 ein­
zahlen, sind dabei lediglich an der Aufbringung der Finan­
zierungsbeträge für die Gemeinschaftsaufgaben zu betei­
ligen; diese Beteiligungen sind bei der Vereinbarung der 
Zuwendungsbeträge zu berücksichtigen. 

§1O 
Beschluß der Landesregierungen 

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine 
Vereinbarung nicht zustande, so werden Ausgleichsmasse, 
Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung durch Be­
schluß der Landesregierungen mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln festgelegt. Für den Beschluß hat jede Lan­
desregierung so viele Stimmen, wie das Land Stimmen im 
Bundesrat hat (Art. 51 Abs. 2 GG). 

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten 
sich Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichs­
berechtigung nach der Vereinbarung oder dem Beschluß 
des Vorjahres. 

IV. Abschnitt 

Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§11 
Vertragsdauer, Kündigung 

(1) Das Vertragsverhältnis nach dem L und IL Abschnitt 

dieses Staatsvertrages gilt für unbestimmte Zeit. Es kann 
von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres 
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstma­
lig zum 31. Dezember 1995; dieser Zeitpunkt verschiebt 
sich um die Anzahl der Monate, die seit dem 1. Januar 
1992 bis zur Übernahme von Deutschlandfunk und RIAS 
Berlin in Länderzuständigkeit verstrichen sind, jedoch 
längstens bis zum 31. Dezember 1996. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten­
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Beteiligten läßt das Vertragsverhältnis unter den übrigen 
Beteiligten unberührt, jedoch kann jeder der übrigen Be­
teiligten das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von 
drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zu 
demselben Zeitpunkt kündigen. 

(2) Das Vertragsverhältnis nach dem IIL Abschnitt kann 
mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresende gekündigt 
werden. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 

§ 1 
§ 2 

§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
§ 10 
§11 
§ 12 
§ 13 
§14 
§ 15 
§ 16 

Artikel 6 

Bildschirmtext-Staatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

Begriffsbestimmung 
Beteiligung an Bildschirmtext 
Geltungsbereich 
Entgelt 
Anbieterkennzeichnung 
Sorgfaltspflicht 
Gegendarstellung 
Werbung und Angebotszuordnung 
Unzulässige Angebote, Jugendschutz 
Datenschutz 
Geheimhaltung 
Meinungsumfragen 
Aufsicht 
Zuständige Verwaltungsbehörde 
Ordnungswidrigkeiten 
Geltungsdauer, Kündigung 

§ 1 
Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Bildschirmtext ein 
für jeden als Teilnehmer und als Anbieter zur inhaltlichen 
Nutzung bestimmtes Informations- und Kommunika­
tionssystem, bei dem Informationen und andere Dienste 
für alle Teilnehmer oder Teilnehmergruppen (Angebote) 
und Einzelmitteilungen elektronisch zum Abruf gespei­
chert, unter Benutzung des öffentlichen Fernmeldenetzes 
und von Bildschirmtextvermittlungsstellen oder ver­
gleichbaren technischen Vermittlungseinrichtungen indi­
viduell abgerufen und typischerweise auf den Bildschirm 
sichtbar gemacht werden. Hierzu gehört nicht die Be­
wegtbildübertragung. 

§2 
Beteiligung an Bildschirmtext 

(1) Jeder kann sich an Bildschirmtext als Teilnehmer 
und darüber hinaus als Anbieter, auch unter Verwendung 
externer Speicher und Rechner, zu jeweils gleichen Be­
dingungen nach Maßgabe dieses Staatsvertrages beteili­
gen. Wer zur Nutzung von Bildschirmtext technische Ein­
richtungen bereitstellt (Betreiber), darf nicht unbefugt auf 
Bildschirmtextinhalte Einfluß nehmen. Der Betreiber darf 
Hinweise zur Systemführung in Bildschirmtext unter 
Wahrung der Gleichbehandlung der Anbieter zum Abruf 
bereithalten. 

(2) Nachrichten in ständiger, wenn auch unregelmäßi­
ger Folge darf nicht anbieten, wer die Fähigkeit zur Be­
kleidung öffentlicher Ämter infolge Richterspruchs nicht 
besitzt. 

(3) Natürliche Personen, die nicht unbeschränkt ge­
schäftsfähig sind, oder Anbieter, die ihren Sitz, Wohnsitz 
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oder ständigen Aufenthalt nicht im Inland haben, dürfen 
Informationen und andere Dienste nur anbieten, wenn ein 
Bildschirmtextbeauftragter bestellt ist, der unbeschränkt 
geschäftsfähig ist und seinen Wohnsitz im Inland hat; Ab­
satz 2 gilt für den Bildschirmtextbeauftragten entspre­
chend. Dieser ist für die Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages unbeschadet der Verantwortlich­
keit des Anbieters verantwortlich. 

(4) Ermöglicht ein Anbieter Dritten die Verbreitung von 
allgemein abrufbaren Mitteilungen, bleibt er für die Ein­
haltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages auch 
insoweit verantwortlich. Der Name und die Anschrift des 
Dritten sowie seine Teilnehmernummer sind einen Monat 
ab dem Ende der Abrufbarkeit der Mitteilung vom Anbie­
ter zu speichern. 

§3 
Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen der §§ 4 bis 8 gelten nicht für Be­
stellungen, für den Bankverkehr und für vergleichbare in­
dividuelle Dienste sowie für sonstige Einzelmitteilungen, 
soweit nicht in nachstehenden Vorschriften etwas anderes 
bestimmt ist. §§ 5 bis 8 und § 12 Abs. 1 Satz 1 gelten ferner 
nicht für Angebote an bestimmte Teilnehmer, die durch 
gemeinsame berufliche, ideelle oder vergleichbare persön­
liche Merkmale untereinander und durch vertragliche, 
mitgliedschaftliehe oder öffentlich-rechtliche Beziehun­
gen mit dem jeweiligen Anbieter verbunden sind, soweit 
das Angebot inhaltlich auf diese Merkmale bezogen ist 
(geschlossene Teilnehmergruppen). Die Geltung der in 
Satz 2 genannten Bestimmungen ist nur bei Teilnehmern 
ausgeschlossen, die in die Einbeziehung in die geschlosse­
ne Teilnehmergruppe eingewilligt haben. § 10 Abs. 6 Satz 6 
gilt entsprechend. 

(2) Vor dem Abruf von Angeboten aus Bildschirmtextsy­
sternen, die im Ausland eingerichtet sind, hat der Betrei­
ber den Teilnehmer darauf hinzuweisen, daß die Schutz­
bestimmungen dieses Staatsvertrages für derartige Ange­
bote nicht gelten. 

§4 
Entgelt 

Der Anbieter kann Informationen und andere Dienste 
den Teilnehmern unentgeltlich oder gegen Entgelt anbie­
ten. Die Unentgeltlichkeit oder die Höhe des jeweiligen 
Entgelts ist auf jeder Seite anzugeben. Der Teilnehmer 
muß durch Bildschirmtext vor dem Abruf entgeltlicher 
Angebote unmißverständlich auf die Höhe des Entgelts 
hingewiesen werden; Angebotsseiten, die unmittelbar ab­
gerufen werden können, dürfen nicht gegen Entgelt ange­
boten werden. Wird das Entgelt nach der Dauer der Nut­
zungszeit berechnet, ist dem Teilnehmer vor Beginn der 
entgeltlichen Inanspruchnahme des Angebots die Höhe 
des Entgelts je Zeiteinheit anzuzeigen; während der Nut­
zung ist fortlaufend auf die Entgeltlichkeit hinzuweisen. 
Sätze 3 und 4 finden keine Anwendung, soweit und so lan­
ge der Teilnehmer auf die Ankündigung verzichtet. 

§5 
Anbieterkennzeichnung 

Jedes Angebot muß den Anbieter erkennbar machen 
und dem Teilnehmer unentgeltlich den Abruf des Namens 
oder der Firma des Anbieters mit Anschrift, bei Personen­
gruppen auch des Namens und der Anschrift der verant­
wortlichen Vertreter, ermöglichen. Im Fall des § 2 Abs. 3 
ist zusätzlich der Abruf der entsprechenden Angaben über 
den Bildschirmtextbeauftragten unentgeltlich zu ermögli­
chen. 

§6 
Sorgfaltspflicht 

(1) Nachrichtenangebote sollen wahrheitsgetreu und 
sachlich sein. Der Anbieter hat zuvor das Angebot mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt nach Inhalt, 
Herkunft und Wahrheit zu prüfen. 

(2) Bei Einzelmitteilungen, die Nachrichten enthalten, 
inhaltlich übereinstimmen und in zeitlichem Zusammen­
hang mehreren beliebigen Teilnehmern zum Abruf über­
mittelt werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§7 
Gegendarstellung 

(1) Jeder Anbieter ist verpflichtet, unverzüglich eine Ge­
. gendarstellung der Person oder Stelle, die durch eine in 
seinem Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung be­
troffen ist, ohne Kosten für den Betroffenen in sein Ange­
bot ohne Abrufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstel­
lung ist ohne Einschaltungen und Weglassungen in glei­
cher Aufmachung wie die Tatsachenbehauptung anzubie­
ten. Die Gegendarstellung ist so lange wie die Tatsachen­
behauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr anzu­
bieten. Wird die Tatsachenbehauptung nicht mehr ange­
boten oder endet das Angebot vor Ablauf eines Monats 
nach Aufnahme der Gegendarstellung, so ist die Gegen­
darstellung an vergleichbarer Stelle so lange anzubieten, 
wie der Betroffene es verlangt, höchstens jedoch einen 
Monat. Eine Erwiderung auf die Gegendarstellung muß 
sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf nicht 
unmittelbar mit der Gegendarstellung verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstel­
lung gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Ge­

gendarstellung hat, 
2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über 

den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus­
geht, 

3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Anga­
ben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat oder 

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots des 
beanstandeten Textes dem in Anspruch genommenen 
Anbieter schriftlich und von dem Betroffenen oder sei­
nem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet, zugeht. 

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend ge­
machten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren sind die Vor­
schriften der Zivilprozeßordnung über das Verfahren auf 
Erlaß einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzu­
wenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht 
glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Haupt­
sache findet nicht statt. 

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht 
nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sit­
zungen der übernationalen parlamentarischen Organe. 
der gesetzgebenden Organe des Bundes und der Länder 
sowie derjenigen Organe und Stellen, bei denen das jewei­
lige Landespressegesetz eine presserechtliche Gegendar­
stellung ausschließt. 

§8 
Werbung und Angebotszuordnung 

(1) In über Bildschirmtext angebotenen Registern oder 
Inhaltsübersichten müssen Anbieterbezeichnungen, 
Sachgebiete und Stichworte durch den Buchstaben "W" 
gekennzeichnet werden, wenn sie ausschließlich zu Ange­
botsseiten führen, die allein wirtschaftlichen Werhezwek­
ken dienen. 

(2) Führt eine Angebotsseite zu einer anderen Ange­
botsseite, die allein oder überwiegend wirtschaftlichen 
Werbezwecken dient, so ist der weiterführende Hinweis 
durch den Buchstaben "W" zu kennzeichnen. 

(3) Enthält eine Angebotsseite teilweise Inhalte, die 
wirtschaftlichen Werbezwecken dienen, sind diese Inhalte 
von den übrigen deutlich zu trennen und mit dem Buch­
staben "W" zu kennzeichnen. 

(4) In Registern oder Inhaltsübersichten nach Absatz 1 
dürfen einem Sachgebiet oder Stichwort nur solche Ange­
botsseiten zugeordnet werden, die in unmittelbarem sach­
lichen Zusammenhang damit stehen. 

§9 
Unzulässige Angebote, Jugendschutz 

(1) Angebote sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Rassenhaß aufstacheln oder grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver­
harmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
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einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(§ 131 StGB), 

2. den Krieg verherrlichen, 
3. pornographisch sind (§ 184 StGB), 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 

sittlich schwer zu gefährden. 

(2) Angebote, die ganz oder im wesentlichen mit Schrif­
ten inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1 des Geset­
zes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
aufgenommen sind, dürfen nur in der Zeit zwischen 23.00 
und 6.00 Uhr und nur dann verbreitet werden, wenn die 
mögliche sittliche Gefährdung von Kindern und Jugendli­
chen unter Berücksichtigung aller Umstände nicht als 
schwer angesehen werden kann. 

§ 10 
Datenschutz 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes be­
stimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über 
den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden. 

(2) Betreiber dürfen personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme einzelner Angebote nur abfragen und 
speichern, soweit und so lange diese erforderlich sind, um 
1. den Abruf von Angeboten zu vermitteln (Verbindungs­

daten), 
2. die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der tech­

nischen Einrichtungen und der Angebote seitens des 
Teilnehmers zu erbringenden Leistung zu ermöglichen 
(Abrechnungsdaten). 

(3) Die Speicherung der Abrechnungsdaten nach Ab­
satz 2 Nr. 2 muß darauf angelegt sein, daß Zeitpunkt, Dau­
er, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter von den einzel­
nen Teilnehmern in Anspruch genommener Angebote 
nicht erkennbar sind, es sei denn, der Teilnehmer bean­
tragt eine andere Art und Weise der Speicherung. An Drit­
te dürfen die Abrechnungsdaten nur aufgrund einer be­
sonderen Rechtsvorschrift übermittelt werden, an Anbie­
ter nur, soweit eine Forderung auch nach Mahnung nicht 
beglichen wird. Die Abrechnungsdaten sind zu löschen, 
sobald sie für Zwecke der Abrechnung nicht mehr erfor­
derlich sind. Verbindungsdaten nach Absatz 2 Nr. 1 im üb­
rigen sind n~ch Ende der jeweiligen Verbindung zu 
löschen; ihre Ubermittlung an Dritte und Anbieter ist un­
zulässig. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Einzel­
mitteilungen. 

(5) Für das Bereithalten personen bezogener Date.n als 
Inhalt von Angeboten sind auf den Anbieter die für Über­
mittlungsvorgänge geltenden Vorschriften über den Da­
tenschutz anzuwenden und vom Anbieter zu beachten; das 
Bildschirmtextangebot gilt insoweit als Datei. 

(6) Der Anbieter darf vom Teilnehmer personenbezoge­
ne Daten nur abfragen und diese speichern, soweit dies 
für das Erbringen der Leistung, den Abschluß oder die Ab­
wicklung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Die­
se Daten dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung 
des Vertrages oder der Leistung verarbeitet oder genutzt 
werden, es sei denn, der Betroffene willigt in eine darüber 
hinausgehende Verarbeitung oder Nutzung ein. Er ist in 
geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung 
aufzuklären. Die Leistung, der Abschluß oder die Abwick­
lung eines Vertragsverhältnisses dürfen nicht davon ab­
hängig gemacht werden, daß der Betroffene in die Verar­
beitung oder Nutzung seiner Daten außerhalb der in 
Satz 2 genannten Zweckbestimmung einwilligt. Satz 4 gilt 
nicht für Zwecke der Kreditgeschäfte. Wird die Einwilli­
gung über Bildschirmtext abgegeben, 50 wird sie nur nach 
Bestätigung durch den Betroffenen wirksam. 

(7) Die Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und 
Sperrungsansprüche der Teilnehmer nach Datenschutz­
recht bleiben unberührt. Die Auskunftsansprüche gelten 
entsprechend für die gemäß Absatz 5 gespeicherten Da­
ten. Die Ansprüche nach Sätzen 1 und 2 richten sich gegen 
den Anbieter, soweit personenbezogene Daten den Inhalt 
von Angeboten betreffen oder vom Anbieter gespeichert 
werden, im übrigen gegen den Betreiber. Der Teilnehmer 
hat ferner einen Anspruch auf Löschung der Abrech­
nungs- oder Verbindungsdaten, soweit der Betreiber zur 
Löschung gemäß Absatz 3 Sätze 3 und 4 verpflichtet ist. 

(8) Betreiber und Anbieter haben die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die über die 
Vorschriften der Datenschutzgesetze hinaus erforderlich 
sind, um sicherzustellen, daß 

L die Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der Ver­
bindung gemäß Absatz 3 Satz 4 gelöscht werden, 

2. der Teilnehmer personenbezogene Daten nur durch ei­
ne eindeutige und bewußte Handlung übermitteln kann 
und 

3. die zu Zwecken der Datensicherung vergebenen Codes 
einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz 
vor unbefugter Verwendung bieten. 

§11 
Geheimhaltung 

Die bei den Bildschirmtexteinrichtungen der Anbieter 
und Betreiber tätigen Personen sind zur Geheimhaltung 
der bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen 
verpflichtet, soweit sie nicht offenkundig sind oder ihrer 
Natur nach der Geheimhaltung nicht bedürfen. 

§ 12 
Meinungsumfragen 

(1) Meinungsumfragen mittels Bildschirmtext über An­
gelegenheiten, die in den gesetzgebenden Organen des 
Bundes, der Länder, in den entsprechenden Organen der 
Gemeinden, der sonstigen kommunalen Gebietskörper­
schaften, in den Bezirksverordnetenversammlungen oder 
Bezirksversammlungen behandelt werden, sind unzuläs­
sig. Die Ergebnisse von Meinungsumfragen mittels Bild­
schirmtext bei den einzelnen Teilnehmern über deren 
Wahl- oder Stimmverhalten, die sechs Wochen vor der 
Wahl oder Abstimmung nicht verÖffentlicht sind, dürfen 
vor der Wahl oder Abstimmung nicht bekannt gemacht 
werden. 

(2) Bei Meinungsumfragen mittels Bildschirmtext dür­
fen personenbezogene Daten nur in anonymisierter Form 
verarbeitet werden. § 10 Abs. 6 findet keine Anwendung. 

§ 13 
Aufsicht 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbe­
hörde überprüft die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages, insbesondere wenn ihr Beschwerden 
oder sonstige Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser 
Bestimmungen vorliegen. 

(2) Stellt die zuständige Verwaltungsbehörde einen Ver­
stoß gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages, ge­
gen die allgemeinen Strafgesetze oder gegen sonstige 
Rechtsvorschriften, soweit sie mit Strafe oder Geldbuße 
bewehrt sind, fest, trifft sie die zur Beseitigung des Ver­
stoßes erforderlichen Maßnahmen. Sie kann das Angebot 
untersagen und die Sperrung anordnen. Die Untersagung 
darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis 
zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die All­
gemeinheit steht. Eine Untersagung darf nur erfolgen, 
wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden 
kann. Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch er­
reicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von 
Angeboten oder zeitlich zu beschränken. Soweit jemand 
unter Verstoß gegen § 2 Abs. 2 und 3 als Anbieter auftritt, 
ist die Sperrung anzuordnen. 

(3) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegrif­
fen und ist für den Dritten hiergegen der Rechtsweg eröff­
net, sollen Anordnungen der Verwaltungsbehörde im Sin­
ne von Absatz 2 Satz 2 nur erfolgen, wenn dies aus Grün­
den des Gemeinwohls geboten ist. 

(4) Der Abruf von Angeboten nach § 4 durch die zustän­
dige Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufsicht ist un­
entgeltlich. Betreiber und Anbieter haben dies sicherzu­
stellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht gegen den 
Abruf durch die zuständige Verwaltungsbehörde sperren. 

§ 14 
Zuständige Verwaltungsbehörde 

(1) Für den Vollzug dieses Staatsvertrages sind die nach 
Landesrecht bestimmten Behörden des Landes zuständig, 
in dem der betroffene Anbieter oder Teilnehmer seinen 
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Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständi­
gen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständig­
keit, so ist diejenige Landesbehörde zuständig. in deren 
Bezirk der Anlaß für die Amtshandlung hervortritt. 

(2) Ist gemäß § 2 Abs. 3 ein Bildschirmtextbeauftragter 
bestellt, so sind die Behörden des Landes zuständig, in 
dem dieser seinen Wohnsitz hat. 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig 

l. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 einen Bildschirmtextbeauf­
tragten nicht bestellt, 

2. entgegen § 8 Abs. 4 einem Sachgebiet oder Stichwort 
Angebotsseiten zuordnet, die damit nicht in unmittel­
barem Zusammenhang stehen, 

3. entgegen § 9 Angebote zum Abruf bereithält, 
4. über den gemäß § 10 Abs. 2, Abs. 6 Sätze 1 und 2 oder 

Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 oder über den ge­
mäß § 12 Abs. 2 zulässigen Rahmen hinaus personen­
bezogene Daten abfragt, speichert oder verarbeitet, 

5. Abrechnungsdaten unter Verletzung der in § 10 Abs. 3 
Satz 1 oder Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 
festgelegten Pflichten speichert, 

6. entgegen § 10 Abs. 3 Sätze 2 und 4 oder Abs. 4 in Ver­
bindung mit Absatz 3 Sätze 2 und 4 personenbezogene 
Daten übermittelt, 

7. entgegen § 10 Abs. 3 Sätze 3 und 4 oder Absatz 4 in 
Verbindung mit Absatz 3 Sätze 3 und 4 personenbezo­
gene Daten nicht löscht, 

8. entgegen § 10 Abs. 5 personenbezogene Daten bereit­
hält, 

9. unter Verstoß gegen § 12 Abs. 1 Satz 1 Meinungsum­
fragen durchführt oder unter Verstoß gegen § 12 Abs. 1 
Satz 2 deren Ergebnis bekanntmacht, 

10. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Verwaltungsbehörde sperrt, 

11. als Anbieter oder Teilnehmer unbefugt Angebote oder 
Einzelmitteilungen unter dem Namen eines anderen 
Anbieters oder Teilnehmers in das Bildschirmtextsy­
stem eingibt oder aus ihm abruft. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 250000,- DM geahndet werden. 

§ 16 
Geltungsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann 
von jedem der vertragschließenden Länder zum Schluß 
des Kalenderjahres mit einer Frist von zwei Jahren ge­
kündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 
31. Dezember 1998 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu die­
sem Termin nicht gekündigt, so kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils frühestens zu einem fünf Jahre spä­
teren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schrift­
lich zu erklären. Kündigt ein Land, kann jedes andere in­
nerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Kündigung 
den Staatsvertrag zu demselben Zeitpunkt kündigen. Zwi­
schen den übrigen Ländern bleibt der Staatsvertrag in 
Kraft. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmung, Kündigung, Inkrafttreten 

(1) Die Ausübung des Rechts auf unentgeltliche Kurzbe­
richterstattung nach Artikel 1 § 4 und nach Artikel 3 § 7 ist 
ausgeschlossen bei Veranstaltungen, die vor dem 1. Janu­
ar 1990 Gegenstand vertraglicher, exklusiver Regelungen 
geworden sind. 

(2) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 6 enthaltenen 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs­
vorschriften maßgebend. 

(3) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 1991 nicht alle Ratifikationsur­
kunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Mini­
sterpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsver­
trag gegenstandslos. Artikel 1, § 15 Abs. 2 tritt abweichend 
von Satz 1 für das Land Hessen am 1. Januar 1993 in 
Kraft. 

(4) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä­
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit. 
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Artikel 8 

Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages treten außer 
Kraft: 

Der Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunk­
wesens (Rundfunkstaatsvertrag) vom 1.13. 4. 1987, 
zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 15. 3. 
1990, 

das Abkommen über die Koordinierung des ersten 
Fernsehprogramms vom 17.4. 1959, 

der Staatsvertrag über die Errichtung der Anstalt 
des öffentlichen Rechts "Zweites Deutsches Fern­
sehen" vom 6. 6.1961, 

der Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunk­
gebührenwesens (Rundfunkgebührenstaatsvertrag) 
vom 5. 12. 1974, zuletzt geändert durch Staatsver­
trag vom 1.13.4.1987, 

der Staatsvertrag über einen Finanzausgleich 
zwischen den Rundfunkanstalten vom 20. 9. 1973, 
zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 7.-14.10. 
1988, 

der Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkge­
bühr und zur Änderung des Staatsvertrages über 
einen Finanzausgleich zwischen den Rundfunk­
anstalten (Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) 
vom 7.-14.10.1988, 

der Staatsvertrag über Bildschirmtext (Bildschirm­
text-Staatsvertrag) vom 18. 3. 1983. 

Bonn, den 31. August 1991 

Für das Land Baden-Württemberg: 

gez. Lorenz Menz 

Für den Freistaat Bayern: 

gez. Hans Ze hetmair 

Für das Land Berlin: 

gez. Eberhard Diepgen 

Für das Land Brandenburg: 

gez. Jürgen Linde 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

gez. Klaus Wedemeier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

gez. Thomas Mirow 

Für das Land Hessen: 

gez. Hans Eichel 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

gez.A Gomolka 

Für das Land Niedersachsen: 

gez. Gerhard Schröder 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

gez. Johannes Rau 

Für das Land Rheinland -pfalz: 

gez. Rudolf Scharping 

Für das Saarland: 

gez.Christiane Krajewski 

Für den Freistaat Sachsen: 

gez. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

gez. Karl Gerhold 

Für das Land Schleswtg-Holstein: 

gez. Björn Engholm 

Für das Land Thüringen: 

gez.Josef Duchac 

- GV. NW. 1991 S. 408. 
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